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1. Korruption in Deutschland und ihre strafrechtliche Kontrolle
Prof. Dr. Britta Bannenberg

Einführung
Empirische Erkenntnisse über Korruption in
Deutschland sind nach wie vor selten. Dieser Be-
fund war Anlass für eine bundesweite kriminolo-
gisch-strafrechtliche Untersuchung, die 2001 abge-
schlossen wurde.1 Die Ergebnisse sind ein wichti-
ger Schritt zur Erfassung der Wirklichkeit der Kor-
ruption in Deutschland wie auch des Umgangs der
Strafverfolgungsbehörden, der Verwaltungen und
Unternehmen mit Korruption.

Die Analyse dieser bundesweit durchgeführten
strafrechtlich-empirischen Studie zur Korruption
beruht auf 101 Strafverfahren aus 14 Bundeslän-
dern mit 436 Beschuldigten. Das Ziel der Untersu-
chung lag darin, Erkenntnisse über das Hellfeld der
Korruption aus Strafakten zu gewinnen. Der Zu-
gang zu dem Forschungsfeld war schwierig, da
Grundgesamtheiten nicht zu ermitteln sind und
deshalb die Auswahl der zur Verfügung gestellten
Verfahren nicht kontrolliert werden kann. Außer-
dem waren langwierige Genehmigungsprozeduren
zu bewältigen, um überhaupt Einsicht in die Straf-
akten zu erhalten. Obwohl fast alle Landesjustiz-
ministerien und Generalstaatsanwaltschaften (Aus-
nahme: Sachsen) der Untersuchung aufgeschlossen
gegenüberstanden und ihre Unterstützung zusag-
ten, war damit noch nicht die Einsicht in konkrete
Akten verbunden. Hier galt es eine Reihe weiterer
Hindernisse zu überwinden (trotz Datenschutzer-
klärungen Einsichtnahme meistens nur in abge-
schlossene Verfahren, oft nur vor Ort und dort
häufig mit Auflagen, nicht zu kopieren oder die
Akten nur in Geschäftsstellen mit Sichtkontrolle
auszuwerten etc.).2 Der Aktenzugang wurde über
die Staatsanwaltschaften gewählt, damit Verfahren
von Bedeutung, die nach § 170 II StPO eingestellt
wurden, erfasst werden konnten. Es gab Hinweise,
dass Verfahren, in denen Politiker in irgendeiner
Weise involviert waren, nicht zugänglich waren.
Laufende Verfahren wurden teilweise miterfasst
und boten aus Forschersicht gerade interessante
und wichtige Einblicke, um die Strafverfolgung bei
diesen umfangreichen Verfahren besser einschät-
zen zu können.

                                                
1 Britta Bannenberg: Korruption in Deutschland und ihre
strafrechtliche Kontrolle. Eine kriminologisch-strafrecht-
liche Analyse, Luchterhand 2002, BKA-Bd. 18, Reihe
Polizei + Forschung. Alle Nachweise und näheren Aus-
führungen zur Untersuchung finden sich dort.
2 A.a.O., S. 68 ff.

Ziel der Untersuchung war neben dem grundsätzli-
chen Erkenntnisgewinn über Korruption die Beur-
teilung der Frage, ob Strafrecht ein geeignetes
Mittel zur Bekämpfung der Korruption darstellt
und wie erfolgreich die Korruptionsprävention ist.
Die Ergebnisse erlauben Aussagen über Strukturen
der Korruption in Deutschland, über Besonderhei-
ten bei den Tätern, Schwierigkeiten der Aufdek-
kung von Korruption, Mängel bei der Strafverfol-
gung sowie mangelhafte Korruptionsprävention.

Datenbasis
Der Untersuchung liegen 101 Strafverfahren nach
Fallkomplexen oder 208 Verfahren nach Aktenzei-
chen aus den Jahren 1995 – 1998 zugrunde. Erfasst
wurden diejenigen 436 Beschuldigten, deren Akten
genauer untersucht wurden. Gerade in den schwer-
wiegenden Fällen der Korruption war immer eine
weitere Vielzahl von Aktenzeichen und damit von
Beschuldigten und Tatvorwürfen vorhanden, die
mit Blick auf die Kapazitäten nicht näher unter-
sucht werden konnten.

Strukturen
Die Auswertung erlaubt eine Strukturbildung der
Korruptionsverfahren.3 Die Verfahren hatten sehr
unterschiedliche Qualität und reichten von Einzel-
fall- oder Bagatelldelikten bis hin zu Netzwerk-
strukturen der organisierten Wirtschaftskriminali-
tät. Diese Netzwerke stellen Verfahren von einem
Umfang dar, die weder durch die Strafverfolgung
noch durch die wissenschaftliche Forschung ange-
messen bewältigt werden können, weil sich eine
Vielzahl von Personen, Tatkomplexen und Ermitt-
lungsansätzen dahinter verbergen. Bei Verfahren
der Struktur 1 (Bagatell- oder Gelegenheitskorrup-
tion) handelt es sich um Einzelfälle oder wenige
Fälle mit Bagatellcharakter. Die Fälle werden bei
Gelegenheit, das heißt aus der Situation heraus
begangen und sind nicht auf Wiederholung ange-
legt. Geber und Nehmer sind sich in der Regel
fremd, das Geschehen beschränkt sich meistens auf
zwei oder wenige Personen. Bei Verfahren der
Struktur 2 (gewachsene Beziehungen) handelt es
sich um Fälle struktureller Korruption, die räum-
lich und personell begrenzt sind. Es geht um länger
andauernde Korruptionsbeziehungen, die auf Wie-
derholung angelegt sind und sich nicht über den
Bereich eines Bundeslandes hinaus ausbreiten,
                                                
3 Ausführliche Beschreibung ebd., S. 89 ff. mit detail-
lierten Fallbeispielen S. 114 ff.
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Sinne krimineller Vereinigungen verstanden, die
nach Deliktsbereichen und dem Einsatz von Ge-
walt zu charakterisieren ist als Menschenhandel,
Drogenhandel, Rotlicht-Kriminalität, organisierte
Kfz-Verschiebung, organisierte Verschiebung ge-
stohlener Waren ins Ausland oder organisierter
Einbruch usw. Eine solche Verbindung zwischen
gewaltorientierter Organisierter Kriminalität und
wichtigen gesellschaftlichen Institutionen wie
Verwaltung, Justiz und Politik wäre die größte
Gefahr für die demokratischen Strukturen. Syste-
matische Einflussnahmen der Organisierten (Nicht-
Wirtschafts-) Kriminalität auf Politik, Justiz, Ver-
waltung wurden nicht gefunden, in Einzelfällen
fanden diese Einflussnahmen durchaus statt. Man
muss auch von fehlendem Problembewusstsein bei
den strafrechtlichen Ermittlungen ausgehen, da
mögliche Strukturen wohl selten erkannt und eher
für Fälle der Einzelfallkorruption gehalten werden.
Der Hinweis auf das Dunkelfeld bedeutet auch
nicht, dass es die Gefahr einer möglichen Einfluss-
nahme gewaltorientierte Organisierter Kriminalität
auf Verwaltung, Justiz und Politik nicht gibt, aber
im Hellfeld und in den untersuchten Strafakten
sind Ereignisse wie in Belgien und Italien (Vertu-
schung von schwerwiegenden organisierten Straf-
taten durch Politik und Justiz) in Deutschland nicht
bekannt.4 Dagegen finden sich durchaus subtile
Einflussnahmen der Politik sowohl auf die Ver-
waltung, um Wirtschaftskriminalität zu erleichtern
wie auch auf die Strafverfolgung. Die aktuellen
Entwicklungen im Jahr 2002 (Köln-Affäre und
weitere Verfahren) bestätigen die hier gefundenen
Erkenntnisse der enormen Schädlichkeit der Kor-
                                                
4 ebd., S. 111 ff. und S. 331 ff.
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ruption wie auch der weit verbreiteten Üblichkeit
gerade in den Netzwerk-Strukturen mit Verbin-
dungen illegaler Parteienfinanzierung und Tenden-
zen zur Ausweitung. Die Kernaussage der Unter-
suchung liegt somit vor allem darin, dass eine weit
größere Verbreitung der Korruption in Deutsch-
land zur Kenntnis genommen werden muss, als
vielfach angenommen wird. Annahmen, Korrupti-
on sei lediglich in Einzelfällen existent und betref-
fe einzelne Täter oder Tätergruppen, sind vor dem
Hintergrund dieser aufgezeigten Strukturen nicht
haltbar. Es ist im Gegenteil damit zu rechnen, dass
strukturelle Korruption weit verbreitet ist und al-
lein die fehlende Entdeckungswahrscheinlichkeit
den Eindruck von Einzelfällen aufkommen lässt.
Zur Zeit laufende Ermittlungsverfahren stimmen
zudem im Hinblick auf Schattenwirtschaft und ge-
waltorientierte Organisierte Kriminalität bedenk-
lich.

Verfahren der Strukturen 2 und 3 (Netzwerke) sind
besonders schädliche Formen der Korruption. Bei
den Netzwerken handelt es sich um umfangreiche
Strafverfahren, die meistens der organisierten
Wirtschaftskriminalität zugeordnet werden können.
Hier ist eine Vielzahl von Personen auf Nehmer-
und Geberseite über Jahre, teilweise Jahrzehnte
involviert. Die Korruption gehört zur Strategie,
wird von Unternehmen bewusst eingesetzt und ist
mit weitergehenden Straftaten verbunden. Die
dritte Fallgruppe unterscheidet sich von der ersten
und zweiten Struktur wesentlich durch die Macht
der Geberseite. Korruption wird hier als System
eingesetzt, um wichtige Entscheidungen zugunsten
einer Gruppe oder eines Kartells, in der Regel zu-
gunsten eines Unternehmens einzusetzen, um die
Konkurrenz auszuschalten oder zurückzudrängen.
Hier kann sich zwar in Einzelbeziehungen zwi-
schen einem Geber (etwa einem Angestellten eines
Unternehmens) und einem Amtsträger eine Bezie-
hung entwickeln, die derjenigen der gewachsenen
Beziehungen der zweiten Fallgruppe entspricht.
Der entscheidende Unterschied liegt jedoch darin,
dass die Initiative nicht von Einzelpersonen aus-
geht, sondern korruptive Verhaltensweisen in der
Branche oder in dem Unternehmen üblich sind und
als Teil der Unternehmensstrategie verwendet wer-
den. Trotz der Üblichkeit dieser Vorgehensweisen
findet eine Abschottung und Geheimhaltung nach
außen statt, so dass Strafanzeigen und Zeugenaus-
sagen relativ selten sind und auf diese dann mit
massivem Leugnen in offiziellen Unternehmens-
äußerungen reagiert wird. Weiterhin agieren hier
selten Einzelpersonen auf der Nehmerseite, weil
angesichts der hohen Auftragsvolumen Einzelper-
sonen keine Entscheidungsbefugnis haben, so dass

gegenseitige Absicherungen, Verflechtungen und
abgestimmtes Aussageverhalten durch die Hierar-
chie-Ebenen der Behörde die Regel sind. Die Un-
ternehmen versuchen zudem, das scheinbar „er-
folgreiche“ und durch die Bestechungen erleich-
terte kriminelle Vorgehen zu ihren Gunsten auszu-
dehnen.

Bei Fällen der besonders schädlichen Struktur 3
(Netzwerkkorruption) handelt es sich überwiegend
um die Vergabe von Großaufträgen an monopolar-
tige Auftraggeber oder Kartelle, die z.B. den Bau
von Flughäfen, Klärwerken in Großstädten, Auto-
bahnen, Kasernen, Wohn- und Gewerbegebiete mit
Deponien und Lärmschutzwällen, die Ausrüstung
von Polizei und Bundeswehr und Fallkomplexe im
Zusammenhang mit Werften betreffen. Zu diesen
Phänomenen sind aber auch die Treuhandverfah-
ren, die Führerscheinverfahren, Korruption im Zu-
sammenhang mit Ausländerbehörden und Schleu-
seraktivitäten der Organisierten Kriminalität sowie
die zahlreichen Verfahren im Medizinbereich
(Herzklappenverfahren, Medizinprodukte) zu zäh-
len.

Politische Einflussnahmen
In großen Korruptionsverfahren gab es mehr oder
weniger eindeutige Versuche der Beeinflussung
der Strafverfahren durch die kommunale Politik,
Landespolitik und über Parteifreunde. Große Kon-
zerne versuchen zudem mit einer Vielzahl von
Strategien, Ermittlungen zu erschweren (zum Bei-
spiel durch den Einsatz politischer Kontakte, durch
Politiker, die sich positiv über Leistungen der Be-
schuldigten für die Allgemeinheit verbreiten, durch
Einsatz der Medien, die daraufhin Staatsanwälten
persönlichen und sachlich unangemessenen „Jagd-
eifer“ unterstellen, durch ausgefeilte Verteidiger-
strategien, die teilweise schon bestehen, bevor
strafrechtliche Ermittlungen begonnen haben, Kau-
tionen und Unterstützungen für inhaftierte Firmen-
angehörige). Im kommunalen Bereich, insbesonde-
re bei Vergabe- und Bauentscheidungen, vermi-
schen sich Politik und Wirtschaftsinteressen ohne-
hin sehr stark und Einflussnahmen finden selbst-
verständlich auch aus sachfremden und persönli-
chen Interessen statt.

Schädlichkeit der Korruption
Als besonders schädlich erweisen sich sowohl die
Fallstrukturen monopolartiger oder besonders ge-
fährdeter Vergabebereiche, Fallstrukturen organi-
sierter Wirtschaftskriminalität unter Einsatz von
Kartellbildungen und die jahre- bis jahrzehntelang
gewachsenen Beziehungen in vielen Kommunen
und Städten, die unter Missachtung des Vergabe-
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rechts zu manipulierten Vergaben an die „Haus-
unternehmer“ der Städte und Gemeinden führen
und dadurch den Steuerzahler immens schädigen.
Es ist davon auszugehen, dass in den Strukturen 2
und 3 nicht nur Bestechungsdelikte begangen wer-
den, sondern immer zugleich Vermögensdelikte
und Steuerhinterziehungen die Regel sind. Somit
lassen sich sowohl Sog- und Spiralwirkungen viel-
fältiger Art sowohl in materieller wie immaterieller
Hinsicht nachweisen. Die hohen materiellen Schä-
den lassen sich nicht annähernd in zahlenmäßigen
Größenordnungen schätzen, die Vorgehensweisen
der Täter lassen jedoch keinen Zweifel daran, dass
die Schäden enorm sind.5 Weitere Gefahren sind
jedoch auch in immateriellen Schäden und Folge-
wirkungen zu sehen, die auf Dauer geeignet er-
scheinen, das demokratische System auszuhöhlen.
So weisen VON ARNIM6 und SCHEUCH/SCHEUCH7

auf einen zunehmenden Vertrauensverlust der
Bürger in das demokratische System ebenso hin
wie auf eine Ablösung der politischen Klasse von
den Normen des Grundgesetzes, da reale Systeme
des Machterhalts die Gemeinwohlorientierung zu-
rück treten lassen. Diese Tendenzen würden durch
Ämterpatronage und politische Korruption weiter
verschärft und führten zur weiteren Abwendung
der Bürger vom bestehenden System.

Wie kommt es zur Aufdeckung von
Korruption bzw. zum Strafverfahren?
Da die Korruptionsbeziehungen nach außen ver-
deckt werden und es sich um sogenannte opferlose
Kontrolldelikte handelt, fällt der typische Anzeige-
erstatter weitgehend aus, um eine Tat zur Aufdek-
kung oder zur Kenntnis der Strafverfolgungsbehör-
den zu bringen. Ohne strafrechtliche Ermittlungen
finden kompetente Aufdeckungen der Korruptions-
strukturen in Verwaltungen und Unternehmen
nicht statt. Die Strafverfahren beginnen, wenn ein
Zusammentreffen verschiedener Verdachtsmomen-
te mit Hinweisen an die Strafverfolgungsbehörden
stattfindet, aus Zufall (z. B. begann ein großes
Korruptionsverfahren mit dem Verdacht auf eine
Umweltstraftat durch Einbau von Müll in einen
Lärmschutzwall, der nach einem Regen herausge-
schwemmt wurde), durch Presseveröffentlichun-
gen, Hinweise anderer Behörden (Rechnungshöfe,
Rechnungsprüfungsämter, Steuerbehörden, Er-
mittlungen anderer Staatsanwaltschaften), auch
durch Hinweise aus betroffenen Verwaltungen und
Unternehmen und durch Anzeigen von Konkurren-

                                                
5 Zur Problematik der Schadensschätzung ausführlich
ebd., S. 366 ff.
6 Von Arnim 2001; von Arnim ZRP 2002, S. 223-232.
7 Scheuch/Scheuch 2000.

ten und Privatpersonen. Entscheidend für die Ein-
leitung strafrechtlicher Ermittlungen ist häufig ein
„geschulter“ Blick spezialisierter Staatsanwälte.

Verfahrenserledigungen im Überblick
Bei der strafrechtlichen Erledigung der Korrupti-
onsverfahren ist zwar grundsätzlich eine angemes-
sene Bewältigung und Reaktion gemessen am
Schweregrad der Strukturen festzustellen. Die Er-
ledigungen der Strafverfahren in den schädlichsten
Strukturen sind jedoch erheblich durch Abspra-
chen, folgenlose Einstellungen und Verurteilungen
zu Freiheitsstrafen, die zur Bewährung ausgesetzt
werden, geprägt. Die meisten Verfahren wurden
eingestellt (über 40 %), davon der größte Teil nach
§ 170 II StPO aus Beweisschwierigkeiten. Der An-
teil ist sogar noch höher anzusetzen, weil unter den
28 % nicht abgeschlossenen Verfahren wiederum
bei den meisten Verfahren eine Einstellung nach §
170 II StPO zu erwarten war.

Täter
Die Täter weisen Besonderheiten bei den Sozi-
aldaten und in der Vorgehensweise auf.8 Der Ver-
such, Täterpersönlichkeiten zu charakterisieren ist
sehr umstritten oder wird selten unternommen.
Üblich ist es, den typischen Wirtschaftsstraftäter
nach Sozialdaten zu beschreiben. Darüber hinaus
finden man selten aussagekräftige Charakterisie-
rungen. Nach Sozialdaten ergeben sich hier bereits
Auffälligkeiten, insbesondere wenn man nach den
unterschiedlichen Fallstrukturen unterteilt. Beson-
ders auffällig ist jedoch der „typische“ Täter der
Korruptionsverfahren der Strukturen 2 und 3 als
relativ angepasst, mit grundsätzlich legalen Wert-
vorstellungen, in legalen und unauffälligen Sozial-
strukturen lebend und beruflich über das Normale
hinaus engagiert.

Täter der Strukturen 2 / 3:
„Betrügerpersönlichkeiten“

 Recht selten
 Legale Fassaden, Lügen, Täuschungen, Fäl-

schungen, geringe Qualifikationen
 Teilweise nach außen hoher beruflicher Status

(Rechtsanwalt, Notar, Bürgermeister), in Wahr-
heit Auffälligkeiten (Entziehung der Zulassung,
Straf- und Zivilverfahren wegen Vermögensde-
likten...)

 Ausgeprägter Hang zur Selbstdarstellung und
Angeberei

 Sehr manipulativ
 Hohe kriminelle Energie

                                                
8 Ausführlich Bannenberg 2002, S. 210 ff.
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 Oft exotisches Leben (Immobilien im In- und
Ausland, mehrere luxuriöse PKW, Bankkonten
in den Steuerparadiesen, Freundinnen / Geliebte
werden in die Taten eingebunden)

 Einschlägige Vorstrafen oder Verdacht (betrü-
gerischer Bankrott, Betrug, Untreue, Steuerde-
likte)

 Extreme Rechtfertigungen und Neutralisierun-
gen des Fehlverhaltens

 Fehlende Verantwortungsübernahme und Leug-
nen der Verantwortlichkeit auch bei Verurtei-
lung

Sehr auffällig, aber eher selten (5 – 10 % der Tä-
ter) sind hier sogenannte „Betrügerpersönlichkei-
ten“. Dieser Typ trat vor allem in den Treuhand-
verfahren auf, war aber auch bei anderen schwer
wiegenden Korruptionsverfahren als Unternehmer/
Selbständiger, in freien Berufen oder als ehrenamt-
licher Bürgermeister vertreten. Er handelt sehr viel
häufiger auf der Geberseite, ist aber auch auf der
Nehmerseite, z. B. als Verpflichteter oder Freibe-
rufler, der öffentliche Aufgaben wahrnimmt, ver-
treten. In Treuhandverfahren und als Bürgermeister
handeln diese Personen als Amtsträger. Als sehr
auffällig stellte sich bei ausführlichen Recherchen
und Fallanalysen ein hohes Maß an Täuschungen,
Fälschungen und Lügen bei diesen Tätern heraus.
Diese Erkenntnisse ergeben sich zunächst aus der
Ermittlung der Tatumstände: Sehr typisch ist die
Verwendung angeblicher Bonitätsnachweise durch
gefälschte Bank- und Kontoauszüge oder die Vor-
täuschung, Inhaber bedeutender Firmen mit Toch-
terunternehmen zu sein oder gewesen zu sein so-
wie das immer wieder auftauchende Benennen be-
kannter und renommierter Namen und Adressen
als Referenzen oder als angebliche Kunden, Ge-
schäftspartner und gute Bekannte. Der Umgang
mit bekannten Personen und Organisationen wird
dabei weitgehend vorgetäuscht und wenn ein sol-
cher tatsächlich stattgefunden hat, dann häufig in
einer ganz anderen Art und Weise als vom Täter
behauptet (z. B. stellten sich langjährige Geschäfts-
beziehungen als Berater einer Bank als Kreditan-
fragen heraus). Weiter fällt auf, dass diese Täu-
schungen nicht nur zur Tatbegehung eingesetzt
werden, sondern bei näherer Betrachtung fast das
ganze Leben durchziehen. So war in einigen extre-
men Beispielen in Treuhandverfahren die gesamte
Biografie falsch: Aus abgebrochenen Weiterbil-
dungsmaßnahmen wurden Universitätsabschlüsse,
aus Konkursen lukrative Verkäufe angeblicher Fir-
menbeteiligungen, aus der Anmeldung völlig wert-
loser Patente „Vermarktungen erfolgreicher Paten-
te“, aus der Abwicklung eines Gebrauchtwagen-

kaufes jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit als
Berater der Bank. Zusammenfassend lässt sich
feststellen, dass „legale Fassaden“, ob Unterneh-
men oder der Status des Berufes als Rechtsanwalt,
Notar, Steuerberater, benutzt wurden, um die wah-
ren Absichten eigensüchtiger Profitmaximierung
zu verschleiern. Neben gravierenden Kontrolldefi-
ziten, die diesen Tätern ihre Taten erleichtern, ist
auch von einer hohen manipulativen Fähigkeit der
Täter auszugehen. Häufig lebten die Täter ihr gan-
zes Leben auf Kosten anderer, stellten sich dabei
aber nach außen als hart arbeitende erfolgreiche
Menschen dar. Einige lebten durch ein Geflecht
aus Leasingverträgen, Entnahmen, veranlasste mo-
natliche Auszahlungen in Höhen bis zu 20.000
DM, gemietete oder gekaufte Immobilien im Na-
men verschachtelter Unternehmen und Scheinfir-
men, die in Wahrheit nicht ordnungsgemäß bezahlt
oder finanziert waren, im zur Schau getragenen
Luxus gänzlich auf Kosten Dritter. Geschädigte
hatten oft erhebliche Schwierigkeiten, zivilrechtli-
che Ansprüche durchzusetzen und verzichteten
nicht selten auf Strafanzeigen. Nicht selten waren
mehrere Frauen aktiv in die Betrügereien einge-
bunden, verwischten Spuren und ließen sich insbe-
sondere Konten, Häuser und Wohnungen über-
schreiben. Dabei war ihnen häufig klar, dass sie
Vermögen aktiv dem Zugriff des Staates, ob Straf-
verfolgung oder Steuerfahndung, oder Gläubigern
entzogen oder dieses versuchten. Von den bekann-
ten „Steuerparadiesen“ (Schweiz, Liechtenstein,
Luxemburg, Bahamas, Caiman- und Caicos-
Islands usw.) wurde reger Gebrauch gemacht.

Der typische Täter struktureller Korruption ist
dagegen „auffällig unauffällig“ und hebt sich von
„Betrügerpersönlichkeiten“ deutlich ab.9

Auffällig unauffällig:
Der typische Täter struktureller Korruption

 Ganz überwiegend
 männlich
 deutsch
 nicht vorbestraft
 keine Schulden (zumindest nicht bekannt)
 gewisse Macht- und Entscheidungsbefug-
nisse in Unternehmen und Verwaltung

 ehrgeizig, investiert viel Zeit in den Beruf,
meist Fachkompetenz

 eher „Aufsteiger“, oft 2. Bildungsweg, viele
Aus- u. Fortbildungen, aber auch Vor-
standsmitglieder

                                                
9 Zur Diskussion und kriminologischen Einordnung der
Befunde ebd., S. 340 ff.
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 mit Korruptionsstrukturen über 10-20 Jahre
vertraut

 legt Wert auf gesellschaftlichen Status, ho-
her Lebensstandard

 keine illegalen Wertvorstellungen
 versteht sich nicht als kriminell handelnd
 ausgeprägte Rechtfertigungs- und Neutrali-
sierungstechniken

Die typischen Täter sind ganz überwiegend männ-
lich und zwar weit über die übliche Täterverteilung
nach der PKS (ca. 75 % männliche Täter) hinaus
(97,2 % in Verfahren der Struktur 2 und 3). Die
wenigen Frauen (2,8 %), die als Täterinnen in Fäl-
len struktureller Korruption aufgefallen sind, wa-
ren häufig Ehefrauen und Partnerinnen von Tätern
und nahmen eher untergeordnete Positionen ein,
d.h. sie waren für die Buchhaltung oder die Aus-
führung von Anweisungen zuständig (z. B. Geld
falsch zu verbuchen, Geld aus schwarzen Kassen
zu besorgen, falsche Rechnungen zu schreiben
u.ä.) oder sie unterstützten die Täter als Partnerin-
nen darin, das Korruptionsgeflecht zu verbergen
und Gelder verschwinden zu lassen. Die Täter sind
fast ausschließlich deutsch, auch hier weit über die
durchschnittliche Verteilung nach der PKS hinaus
(85,6 %), nimmt man die Ausländerbehörden- und
Führerscheinverfahren heraus, war nur ein nicht
deutscher Verurteilter unter den Tätern.

Weit überwiegend lag das Alter der Täter über 40
Jahren, ein erheblicher Anteil war zur Zeit der Er-
mittlungen bereits über 60 Jahre alt. In den meisten
Fällen waren die Täter nicht vorbestraft. Ganz
überwiegend hatten sie keine Schulden (zumindest
war dieses nicht bekannt), was aber häufig als Mo-
tiv vermutet oder unterstellt wird. Oft waren die
Täter verheiratet und lebten, wie es in den Urteilen
häufig ausgeführt wird, „in geordneten Verhältnis-
sen“. Ihre Ausbildung war überwiegend gut bis
sehr gut. Sie verfügten meistens über gute Fach-
kenntnisse und hatten bestimmte Einflussebenen
als Unternehmer oder Selbständige, in Unterneh-
men oder in Verwaltungspositionen erreicht. Es ist
auffällig, dass sie beruflich als sehr ehrgeizig be-
schrieben wurden und viel Zeit in ihren Beruf in-
vestierten. Sie zeichnen sich also deutlich durch
Fachkompetenz und Engagement aus und werden
von Kollegen und Bekannten als erfahren, „kor-
rekt“ und eher penibel beschrieben. Sie sind Perso-
nen, die in Vorgesetztenpositionen streng und
„pingelig“ Unkorrektheiten und Nachlässigkeiten
anderer kritisieren (oft vor anderen Anwesenden)
und nach außen sehr angepasst wirken. Man traut
ihnen unkorrektes Handeln mehrheitlich nicht zu.

Häufig findet man eher „Aufsteiger“, die sehr ehr-
geizig Priorität auf die berufliche Entwicklung le-
gen. Nicht selten sind Karrieren im zweiten Bil-
dungsweg und ein hoher beruflicher Einsatz, wie z.
B. zeitlicher Einsatz, der Besuch von Fortbildungs-
veranstaltungen am Wochenende, freiwillige Ver-
setzungen z. B. in die neuen Bundesländer oder auf
Unternehmerseite das engagierte Bemühen um
Kunden unter hohem zeitlichen Einsatz. Bei vielen
sind zusätzliche Aus- und Fortbildungen vorhan-
den und sie haben häufig auch besonderes Wissen
und besondere Fähigkeiten. Es finden sich in der
Bandbreite Vorstandsmitglieder oder sehr hohe
Verwaltungspositionen, allerdings wird die Straf-
verfolgung deutlich schwieriger, wenn gegen diese
Personen ermittelt wird, so dass Rückschlüsse auf
ihren zahlenmäßigen Anteil oder die Häufigkeit in-
volvierter Vorstandsmitglieder bei struktureller
Korruption in Unternehmen nicht einfach sind. Es
zeigte sich aber, dass in bestimmten Unterneh-
mensbranchen, wie z. B. im Baubereich, die Kor-
ruption als Unternehmensstrategie über viele Jahre,
eher Jahrzehnte eingesetzt wird und hier eine Be-
teiligung oder Billigung dieses Verhaltens durch
die Vorstandsebene zwangsläufig ist. Überhaupt
fiel die Vertrautheit der Täter mit den Korruptions-
strukturen auf: Zehn- bis zwanzigjährige „Üblich-
keiten“ der Korruptionsstrukturen waren nicht sel-
ten. Interessant ist im Gegensatz zu den Betrüger-
persönlichkeiten, dass zwar durchaus auf einen ho-
hen gesellschaftlichen Status und hohen Lebens-
standard Wert gelegt wird, der materielle Aspekt
erscheint aber lediglich motivierend, nicht allein
ausschlaggebend. Diese typischen Korruptionstäter
überhäuften sich nicht mit materiellen Luxusgütern
wie schnellen Autos, Auslandsdomizilen und exo-
tischen Urlaubstrips mit wechselnden Geliebten,
sondern legten mehr Wert auf eine Steigerung des
bisherigen Lebensstandards. Nach außen wurden
diese Veränderungen zwar durchaus sichtbar, aber
in einem anderen Ausmaß: Das Haus wurde ausge-
baut oder es wurde neu gebaut, andere Häuser wur-
den vermietet, Schulden aus früheren Hausbaupro-
jekten wurden schneller abgelöst, viele Bankkon-
ten wurden angelegt, die Autos wurden neuer und
Familienmitglieder erhielten Zweit- und Drittwa-
gen und die Ausstattung der Häuser wurde auf den
neuesten modischen und technischen Stand ge-
bracht. Diese Täter haben keine illegalen Wertvor-
stellungen, sondern (wollen?) glauben, sie handel-
ten gerechtfertigt, weil ihr Arbeitseinsatz derart
hoch ist und durchaus Positives für Verwaltungen
und Unternehmen erreicht wird. Sehr typisch sind
deshalb ausgeprägte Neutralisierungs- und Recht-
fertigungsstrategien nach Aufdeckung der Korrup-
tion. Auf Nehmerseite finden sich z. B. Äußerun-
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gen wie: „Ich spare dem Staat Geld, da kann ich
auch für mich zusätzlich etwas annehmen“, oder
„Ich sorge dafür, dass Projekte ohne Mängel zeit-
gerecht fertig gestellt werden, diese ganze Aus-
schreibungsprozedur führt doch sowieso nur zu
Zeitverzögerungen und der billigste Bieter ist der
schlechteste“, oder „Ich kümmere mich unter ho-
hem Einsatz um die Durchführung von Projekten,
ich will dann auch verdienen wie die Privaten“,
oder „Das macht doch jeder, wenn er kann, ich
schade doch keinem“ usw. Auf Geberseite werden
Rechtfertigungen gebraucht wie: „Wenn wir nicht
bestechen, macht es die Konkurrenz und bekommt
die Aufträge“ oder „Das sind doch nur nützliche
Aufwendungen, um die Sache zu beschleunigen“,
oder „Das ist doch normal“, aber auch „Er ließ
durchblicken, dass wir den Auftrag nur bekommen,
wenn er mitverdient“.

Unterschiede zwischen Gebern und Nehmern?
Geber und Nehmer unterscheiden sich letztlich in
geringerem Maße als vermutet wird. Die Charakte-
risierungen (ehrgeizig, berufsorientiert, grundsätz-
lich legale Wertvorstellungen, Streben nach mate-
riellem Wohlstand und gesellschaftlichem Status)
treffen für beide Seiten gleichermaßen zu. Unter-
schiedlich ist zum Teil die Einbindung in die Grup-
penstruktur der jeweiligen Organisation: In Unter-
nehmen, die Bestechungen als Unternehmensstra-
tegie einsetzen, ist das Verhalten üblich und einge-
bettet in ein zumindest geduldetes und stillschwei-
gend praktiziertes Firmenkonzept des Vertriebs. In
Verwaltungen bleibt der Bestochene eine Person,
die Macht und Vertrauen missbraucht, nach außen
hin dieses Verhalten aber verstecken muss und den
korrekt und rechtmäßig handelnden Beamten spie-
len muss. Trotzdem haben beide Seiten mehr ge-
meinsam, als auf den ersten Blick erkennbar ist.
Auch in Unternehmen wird nicht offen ausgespro-
chen, dass Bestechungen eine Vertriebsstrategie
sind. Es gibt eine ausgeprägte Doppelmoral, Recht-
fertigung und Neutralisierung der Bestechungen
als „nützliche Aufwendungen“, „Provisionen“ oder
„Vertriebskosten“, deren Herkunft (schwarze Kas-
sen, gefälschte Belege) verschleiert wird. Diese
Doppelmoral teilt auch der öffentliche Dienst:
Während nach außen Bestechlichkeit als in der Be-
hörde nicht vorhanden geleugnet wird, ergreift
man keine Kontrollmaßnahmen, um Korruption
wirklich zu ächten. Damit gewährt man den be-
stechlichen Amtsträgern den notwendigen Spiel-
raum, um trotz umfangreicher Verbote eigensüch-
tige Interessen hinter der Vertrauensstellung ver-
bergen zu können. Die meisten Täter, ob Geber
oder Nehmer, zeigten keine Auffälligkeiten im Le-
bensstil. Anders als die Betrügerpersönlichkeiten

fallen diese Personen eher selten dadurch auf, dass
äußere Umstände ihre verbesserten finanziellen
Verhältnisse anzeigen. Natürlich war ein dominie-
rendes Motiv für Bestechlichkeit das Geld. Aber
mindestens ebenso wichtig waren vielen Tätern
Statusgewinn und immaterielle Vorteile.

Warum erreicht der Normappell des
Strafrechts die Täter nicht?

 GEBER UND NEHMER
 geringe / keine Entdeckungswahrscheinlich-
keit

 keine Abschreckung durch Strafdrohung
 geringe Anzeigewahrscheinlichkeit
 keine funktionierende Kontrolle
 Verdachtsmomenten in Unternehmen und
Verwaltungen wird nicht nachgegangen

 GEBER
 soziale Üblichkeit im Unternehmen
 Belohnung korrupter Verhaltensweisen (Er-
folg, Gehaltssteigerungen, Beförderungen)

 keine Ahndung / Ächtung korrupter Ver-
haltensweisen

 oft Doppelmoral, Ethikerklärungen als Fei-
genblatt, Verhaltensstandards werden nicht
durchgesetzt

 Förderung der korrupten Verhaltensweisen
bis in die Vorstandsetagen (schwarze Kas-
sen, Umgehung der Buchhaltungsregeln,
schlechte Vorbilder)

 ausgeprägte Neutralisierungs- und Recht-
fertigungsmechanismen

 persönliche Vorteile: materiell u. immateri-
ell

 NEHMER
 keine wirksame Kontrolle in der Hierarchie
des öffentlichen Dienstes

 Verhaltensrichtlinien und Verbote bleiben
abstrakt

 ausgeprägte Neutralisierungs- und Recht-
fertigungsmechanismen

 Gefühl, nur zu nehmen, was einem zusteht
 Machtmissbrauch: Ausnutzung der Vertrau-
ensstellung, um Regeln zu brechen

 teilweise ausgeprägte Doppelmoral: nach
außen korrekter Vorgesetzter/Mitarbeiter, in
Wahrheit Rechtsbruch zum eigenen Vorteil

 persönliche Vorteile: Vorwurf der Geldgier
greift zu kurz, erworben wird auch Macht,
Ansehen, gesellschaftlicher Status
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Zunächst ist man möglicherweise verwundert, wa-
rum gerade bei den typischen Korruptionsstraftä-
tern, deren Sozialprofil vom üblichen Täterprofil
abweicht, das Strafrecht nicht abschreckend wirkt.
Diese Täter mit hohem sozialen Status und grund-
sätzlich legalen Wertvorstellungen laufen bei straf-
rechtlichen Ermittlungen Gefahr, diese hohe sozia-
le Stellung zu verlieren. Man kann den typischen
Täter struktureller Korruption also beschreiben als
überwiegend männlich, deutsch, über 40 Jahre alt,
verheiratet, nach den Ausführungen in Urteilen „in
geordneten Verhältnissen“ lebend und mit über-
wiegend guter bis sehr guter Ausbildung.10 Dar-
über hinaus verfügen sie meist über gute Fach-
kenntnisse und haben bestimmte Einflussebenen
als Unternehmer/Selbständige, in Unternehmen
oder Verwaltungspositionen erreicht, sind ehrgei-
zig und beruflich sehr engagiert. Sie sind selten
vorbestraft und haben auch grundsätzlich legale
Wertvorstellungen.11 Diese Charakterisierungen
trifft auch der Frankfurter Oberstaatsanwalt Schau-
pensteiner12: „Es sind gerade die leistungsstarken
und fachlich anerkannten Mitarbeiter, die den Ver-
lockungen des schnellen Geldes erliegen“. Bei ei-
ner solchen vom Durchschnitt abweichenden Sozi-
alstruktur der Täter stellt sich die Frage, warum
das Strafrecht keine handlungsleitende Kraft ent-
wickelt, denn diese Täter haben bereits bei Einlei-
tung strafrechtlicher Ermittlungen eine hohe so-
ziale Stellung zu verlieren.

Festzuhalten ist zunächst, dass das Strafrecht im
Alltag dieser Beschuldigten nicht handlungsleitend
ist. Dies zeigen Einlassungen mit einem hohen
Maß an Rechtfertigungen und Erstaunen über straf-
rechtliche Ermittlungen. Strafverfolger setzen dies
oft mit einem fehlenden Unrechtsbewusstsein
gleich. Untersucht man die Strukturen genauer, so
wird deutlich, warum der Normappell des Straf-
rechts diese Täter nicht erreicht. In Korruptions-
verfahren, die der organisierten Wirtschaftskrimi-
nalität zuzuordnen sind, besteht für Geber und
Nehmer eine geringe oder nur minimale Entdek-
kungswahrscheinlichkeit durch die Strafverfol-
gung. Damit besteht keine Abschreckung durch die
abstrakte Strafdrohung der Strafnorm. Die Anzei-
gewahrscheinlichkeit ist im beruflichen Umkreis
                                                
10 Auch Heinz, in Gropp (Hrsg.) 1998, S. 27 für Wirt-
schaftsstraftäter; Dölling 1996, C 23: „gehobene berufli-
che Qualifikation und hoher sozialer Status“.
11 Von Eisenberg 2000, S. 709, Rn. 5, 6 wird die letztge-
nannte Konstellation unter Hinweis auf V. Trotha mit „im
Rahmen der Konventionalität illegal“ umschrieben; oder
Dannecker, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 14:
grundsätzliche Integration in die Gesellschaft.
12 Schaupensteiner, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 131,
136.

der Täter sowohl in Unternehmen, durch Konkur-
renten oder in der Verwaltung gering. Eine Kon-
trolle findet meist nicht statt. Verdachtsmomenten
in Unternehmen und Verwaltung wird nicht nach-
gegangen, überwiegend besitzen die Täter auch die
Handlungsmacht, um Verdachtsmomente zu zer-
streuen oder um Druck auf Untergebene auszu-
üben. Damit besteht auch keine Abschreckung
durch die Aufdeckung von Straftaten. Die Geber-
seite wird im rechtswidrigen wirtschaftskriminel-
len Verhalten durch soziale Üblichkeit im Unter-
nehmen bestärkt. Ohne die Verhaltensweisen (z. B.
Bestechung eines Amtsträgers zur Auftragserlan-
gung) als Bestechung zu bezeichnen, erfolgt mit-
telbar eine Belohnung der Bestechung mit Beför-
derungen, Gehaltssteigerungen, Prämien oder Lob
für die Umsatzsteigerung. Es findet auf der ande-
ren Seite keine Ahndung oder Ächtung der korrup-
ten Verhaltensweisen statt, sondern stillschweigen-
de Duldung oder konkludente Förderung. Oft
herrscht eine Doppelmoral, so dass Ethikerklärun-
gen und Verhaltensstandards Korruption und un-
lautere Geschäftspraktiken zwar als verbotene
Handlungen beschreiben, diese Normen bleiben
aber im Unternehmensalltag abstrakt und werden
nicht umgesetzt. Es findet keine Kontrolle der an-
fälligen Bereiche durch Vorgesetzte und Innenre-
vision statt. Üblich ist dagegen häufig eine Förde-
rung der korrupten Verhaltensweisen bis in die
Vorstandsetagen, indem Buchhaltungs- und Ab-
rechnungsregeln umgangen werden, schwarze Kas-
sen angelegt werden u.a.m. Diese schlechte Vor-
bildfunktion der Vorgesetzten hat negative Aus-
wirkungen und kann zu Sog- und Spiralwirkungen
der Wirtschaftskriminalität führen, weil Mitarbei-
ter die für die Erreichung der Unternehmensziele
geduldeten Verhaltensweisen häufig auch selbst
übernehmen. Auffallend sind ausgeprägte Neutrali-
sierungs- und Rechtfertigungsmechanismen für das
unlautere Verhalten. Die persönlichen Vorteile lie-
gen auf der materiellen und immateriellen Seite,
neben dem materiellen Vorteil spielt die Anerken-
nung eine große Rolle. Auf der Nehmerseite findet
sich ähnliches: in der öffentlichen Verwaltung gibt
es trotz ausgeprägter Hierarchien häufig keine
wirksamen Kontrollen, Verhaltensrichtlinien und
Verbote von Geschenkannahmen bleiben abstrakt
und werden nicht in das tägliche Handeln umge-
setzt. Die Täter zeigen ebenfalls ausgeprägte Neu-
tralisierungs- und Rechtfertigungsmechanismen,
die häufig auf einen Vergleich mit der Wirtschaft
abzielen (“Wenn ich schon so viele Überstunden
leiste, will ich auch entsprechend verdienen; mein
Handeln spart dem Staat viel Geld und bewahrt
ihn vor Schäden durch schlecht leistende Unter-
nehmer“). Machtstellungen werden nicht selten
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missbraucht, um die Regeln zu brechen, teilweise
fand sich eine ausgeprägte Doppelmoral, so dass
die Täter gegenüber ihren Mitarbeitern als korrekte
Kollegen und penible Vorgesetzte auftraten, in
Wahrheit diente diese Fassade dem Rechtsbruch
zum persönlichen Vorteil. Auch hier würde es zu
kurz greifen, unterstellte man den Tätern nur mate-
rielle Gier: Materielle Vorteile sind wichtig, aber
es gibt auch den bedeutenden immateriellen Effekt
des Statusgewinns und der Anerkennung durch
Unternehmer und in der Behörde.

Mängel der Strafverfolgung
Aus der Untersuchung ergeben sich eine Vielzahl
bekannter Mängel der Strafverfolgung. Grundsätz-
lich bestehen im Bereich der Verfolgung der Wirt-
schaftskriminalität, der Organisierten Kriminalität
und der Korruption Schwierigkeiten in der straf-
rechtlichen Verfolgung. Diese Erkenntnis ist nicht
neu und wurde bereits 1972 von Baumann13 be-
klagt. Auch Schönherr folgerte aus seiner Unter-
suchung, dass „Wirtschaftsstrafverfahren einen er-
heblichen Teil der Arbeitskapazität der Staatsan-
waltschaften und der Gerichte für sich beanspru-
chen und gleichzeitig blockieren“14. Er forderte ei-
ne Verbesserung der Personalstrukturen auf Seiten
der Strafverfolgungsbehörden. Insbesondere die
Großverfahren der Wirtschaftskriminalität mit kor-
ruptivem Hintergrund werfen Probleme der Bear-
beitung auf. Die besonderen Kenntnisse zur Ver-
folgung von Korruptionsstraftaten sind nicht im-
mer vorhanden, um die Verflechtungen zwischen
Wirtschaft und Verwaltung zu erkennen.15 Die Ka-
pazitäten reichen häufig nicht aus. Bei Ermitt-
lungsmaßnahmen wie Durchsuchungen sind neben
einer guten Planung der Aktion die notwendigen
Auswertungen wichtig. Gerade hier fehlt es häufig
an Personal und Fachwissen. Eine systematische
Strafverfolgung mit konsequenter Nutzung des Er-
fahrungswissens findet nur bei einigen Staatsan-
waltschaften statt. Auch diese Erkenntnis trifft ge-
nerell auf Ermittlungen in umfangreichen Wirt-
schaftsstrafverfahren zu; der Zufall spielt immer
noch die Hauptrolle bei dem Erfolg der Ermittlun-
gen.16 Der Zeitdruck stellt ein weiteres Problem
dar, insbesondere wenn Beschuldigte in Untersu-
chungshaft genommen wurden. Eine wesentliche
Erkenntnisquelle sind Zeugenaussagen. Die Pro-
blematik bei der Ermittlung in Korruptionsverfah-
ren besteht darin, dass Zeugen leicht zu Mitbe-
                                                
13 Baumann JZ 1972,  S.1 ff.
14 Schönherr, Vorteilsgewährung und Bestechung als
Wirtschaftsstraftaten 1985, S. 294.
15 Auch Vahlenkamp/Knauß, Korruption – hinnehmen
oder handeln? 1995, S. 229.
16 Vgl. Tewlin Kriminalistik 1999, S. 349.

schuldigten werden, sich also auf ein Aussagever-
weigerungsrecht berufen können. Zudem ist die
Aussagebereitschaft aufgrund der Besonderheit
dieser Delikte eingeschränkt.17 Beweisschwierig-
keiten werden sowohl auf der tatsächlichen Ebene
angeführt wie auch beim Nachweis insbesondere
des ungeschriebenen Tatbestandsmerkmals der so
genannten Unrechtsvereinbarung. Auch das Pro-
blem der Einzelfallorientierung des geltenden
Strafrechts erschwert es, die strukturelle Korrupti-
on zu erfassen. Diese Meinung wird auch aus den
Expertenbefragungen bei Vahlenkamp18 deutlich.
Die unterschiedliche Strafverfolgungspraxis beruht
anscheinend auch auf einem unterschiedlichen Pro-
blembewusstsein bei den Staatsanwaltschaften.19

Weiterhin sind in Einzelfällen Einflussnahmen auf
Ermittlungsverfahren gegen statushohe und be-
kannte Persönlichkeiten zu beobachten. Hier fin-
den sich unterschiedlichste Formen der Einfluss-
nahmen, von informellen Telefonaten aus den Rei-
hen der Politik über die Hierarchieebene der
Staatsanwaltschaften oder Einflussnahmen über
das Berichtswesen bis hin zu subtilen Störungen
wichtiger Ermittlungen durch den Abzug erfahre-
ner Ermittler von Verfahren, die Versetzung in an-
dere Dezernate, die sich nicht selten als Beförde-
rungen darstellen oder auch die mangelnde perso-
nelle Ausstattung der Abteilungen.20

Vorschläge zur Intensivierung der
Strafverfolgung gegen Korruption
Aus der Generalpräventionsforschung ist bekannt,
dass Strafrecht gerade bei kalkulierbaren Delikten
wie Wirtschaftsstraftaten und Korruption von der
Entdeckungswahrscheinlichkeit beeinflusst wird.
Es muss also auch die Entdeckungswahrschein-
lichkeit erhöht werden, was durch eine bessere
Vernetzung von Kontrollinstanzen (Informationen
an die Staatsanwaltschaften durch Rechnungshöfe,
Rechnungsprüfungsämter, Steuerfahndung, Zoll-
ämter, Anti-Korruptions-Stellen der Verwaltung,
Einrichtung von Ombudsleuten als Vertrauensan-
wälte) möglich ist, aber auch durch einen verbes-
serten und sensibilisierten Umgang mit Informa-

                                                
17 Vahlenkamp/Knauß 1995, S. 227: "Korruptionstaten
sind immer auf Verdunkelung angelegt".
18 Vahlenkamp/Knauß 1995, S. 229.
19 Um einen Oberstaatsanwalt zu zitieren: "In unserem
Bundesland gibt es keine Korruption".
20 Diese Einflussnahmen wurden von Staatsanwälten im
Gespräch angegeben. Es fanden sich auch eindeutige
Berichtshefte mit Anweisungen von Vertretern der Gene-
ralstaatsanwaltschaft an den zuständigen Staatsanwalt
bzw. Oberstaatsanwalt. Vgl. auch den Film „Maulkorb für
den Staatsanwalt“, Leyendecker und Fröhder 2002
(Hessischer Rundfunk).
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tionen und abgegebenen Verfahren anderer Bun-
desländer. Macht man sich bewusst, dass Netz-
werkkorruption sich nicht an die Grenzen der Bun-
desländer hält und von dieser Form der Korruption
die größte Schädlichkeit ausgeht, muss die Straf-
verfolgung entsprechend effizient organisiert wer-
den. Auch der Umgang mit anonymen Anzeigen
sollte von der denkbaren „Zwickmühlensituation“
von Insidern ausgehen und zur konsequenten Über-
prüfung des Wahrheitsgehaltes führen.

Zusammenfassend betrachtet ist Strafrecht für die
Eindämmung der Korruption wichtig und notwen-
dig.21 Man sollte nicht vergessen, dass viele gefor-
derte Selbstregulierungskräfte in Wirtschaft, Poli-
tik und Verwaltungen versagen, Kontrollen und
der Druck zum ehrlichen Handeln aber zunehmen,
wenn strafrechtliche Ermittlungen das Versagen
offenkundig machten. Die Aufmerksamkeit, die
das Thema Korruption in den letzten 10 Jahren in
Deutschland erlangt hat, war wesentlich beeinflusst
durch strafrechtliche Ermittlungen. Auf der ande-
ren Seite ist selbstverständlich, dass Strafrecht all-
ein gesellschaftliche Probleme nicht lösen kann.
Durch die Strafverfahren wird auch nicht nur
punktuelles Unrecht aufgedeckt, sondern es offen-
baren sich Strukturen, die größtenteils über Jahr-
zehnte durch mangelnde Kontrolle und Aufmerk-
samkeit zu erheblichen Schäden geführt haben. Ei-
ne an der Problemlösung, also der Eindämmung
und Zurückdrängung der Korruption, orientierte
Strategie muss deshalb die Möglichkeiten des
Strafrechts mit seinen beschränkten personellen
und prozessualen Ressourcen so gut wie möglich
nutzen und andere Instanzen informeller Kontrolle
aktivieren, um Korruption, insbesondere die Ent-
stehung und das unbemerkte Wachsen von Netz-
werken und Korruptionsstrukturen zu verhindern.
Es gilt also, ein Gesamtkonzept zur Eindämmung
der Korruption zu entwickeln und umzusetzen.22

DÖLLING betont zu Recht, dass eine verbesserte
Korruptionsbekämpfung durch Strafrecht nicht all-
ein vom materiellen Strafrecht bestimmt wird. We-
sentlich ist eine „Organisation der Strafverfolgung,
die eine wirksame Aufklärung und Sanktionierung
von Korruptionsstraftaten ermöglicht“.23 Eine ver-
besserte Intensivierung der Strafverfolgung bedarf
                                                
21 Dazu Bannenberg 2002, S. 435 ff. mit zahlreichen
Nachweisen; Schaupensteiner NStZ 1996, S. 409 ff.;
Schaupensteiner, in Pieth/Eigen (Hrsg.) 1999, S. 141 ff.¸
Schaupensteiner, die neue Polizei 3/2002, 3 ff.; Dölling
Gutachten 1996, C 97 ff.; Schubert, in Wabnitz/Janovsky
(Hrsg.). 2000, S. 849 ff.; Rogge/Rex, Die neue Polizei
3/2002, S. 20 ff.
22 So auch Schaupensteiner, die neue Polizei 3/2002, S.
3 ff.
23 Dölling 1996, C 97.

personeller Verstärkung bei Polizei und Staatsan-
waltschaft.24 Neben den Forderungen nach einer
Personalaufstockung muss die Spezialisierung und
der intelligente Einsatz der beschränkten Ressour-
cen der Strafverfolgungsbehörden mit Priorität ver-
folgt werden. Bei Staatsanwaltschaft und Polizei
ist eine Spezialisierung erforderlich.25 Ideal wären
(Landes-) Zentralstellen bei den Strafverfolgungs-
behörden zur Intensivierung der Strafverfolgung
bei Korruption und Wirtschaftskriminalität und zur
Verbesserung eines länderübergreifenden Informa-
tionstransfers.26 Die seit etwa 1994 zu beobachten-
den Schritte in Richtung auf eine Spezialisierung
der Strafverfolgung reichen bei weitem nicht aus.
Die Personalauswahl sollte nach Interesse für die
Thematik und zumindest teilweise auch nach Er-
fahrungen mit Ermittlungen in Wirtschaftstrafsa-
chen oder Strafverfahren der Organisierten Krimi-
nalität erfolgen. Personenkontinuität müsste ange-
strebt werden, zumindest die institutionalisierte
Weitergabe der Erkenntnisse an die Nachfolger.
Für die Strafverfolgung von Korruptionsstraftaten
sind besondere Kenntnisse notwendig. Hingewie-
sen sei nur auf die Besonderheiten öffentlicher
Ausschreibungen und die sich phantasievoll än-
dernden Handlungsweisen der Täter. Um Manipu-
lationen überhaupt zu erkennen, bedarf es entspre-
chender Kenntnisse über Handlungsweisen sowie
über den häufig vorliegenden korruptiven Hinter-
grund oder die Praxis der Absprachen zur Erlan-
gung von Aufträgen. Bei der Aus- und Fortbildung
von Polizei und Justiz sollten diese Besonderheiten
daher berücksichtigt werden.27 Wichtig ist auch die
Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden mit
anderen Instanzen wie Kartellbehörden, Steuer-
fahndung und Rechnungshöfen28. DÖLLING fordert
weiterhin die Speicherung der in den Strafverfah-
ren gewonnenen Erkenntnisse in zentralen Infor-
mationssystemen.29 Interne Möglichkeiten der
EDV sollten zum selektiven Informationsaustausch
genutzt werden.30 Schubert weist darauf hin, dass
EDV-unterstützte Sammlungen eine unverzichtba-
re Hilfestellung bieten. Z. B. müsse der Name ei-
nes bei einem Submissionskartell tätigen Prokuri-
sten sofort darauf abgefragt werden können, bei

                                                
24 Schaupensteiner NStZ 1996, S. 412.
25 Dölling 1996, C 97; Dannecker, in Wabnitz/Janovsky
(Hrsg.) 2000, S. 18 f. sowie zu weiteren Forderungen zur
Verbesserung der Bekämpfung der Wirtschaftskrimina-
lität; s. auch die praktischen Hinweise bei Bischeltsrieder
1995.
26 Schaupensteiner NStZ 1996, S. 412; auch Huber NStZ
1996, S. 530, 531.
27 Dölling 1996, C 98.
28 Dölling 1996, C 98 f.
29 Dölling 1996, C 98.
30 Tewlin Kriminalistik 1999, S. 349.
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welchen anderen Bauvorhaben dieser Name als
Teilnehmer von Absprachekartellen ebenfalls auf-
getaucht sei. Die Vernetzung sollte branchenüber-
greifend sein.31

Um den Einsatz des Strafrechts wirksam zu gestal-
ten, muss die Organisation der Strafverfolgung den
Notwendigkeiten der Straftaten angepasst werden.
Für Einzelfälle und Bagatellfälle der Korruption
sind keine Sonderzuständigkeiten erforderlich, den
intensiven und schädlichen Korruptionsverflech-
tungen sollte jedoch unter Ausgestaltung effektiver
strafprozessualer Möglichkeiten32 und Verwen-
dung der strafrechtlichen Erkenntnisse zur Präven-
tion begegnet werden. Es deutet sich an, dass Straf-
recht gerade bei strukturellen Kriminalitätsproble-
men möglicherweise nicht wirksam genug ist,
selbst wenn es zu Verurteilungen kommt. So be-
richtet Sieber in seiner Untersuchung zur „Logistik
der Organisierten Kriminalität in der Bundesrepu-
blik Deutschland“33, dass in einem Frankfurter
Großverfahren letztlich die alten Logistikstruktu-
ren und Nachfragemärkte völlig intakt blieben.
Erkenntnisse wie diese scheinen sich auch bei der
Untersuchung von Korruptionsstrukturen im Bau-
bereich zu bestätigen, wo nach Auskunft von
Staatsanwälten die bestehenden Baukartelle, die
sich korruptiver Strukturen der Einflussnahme be-
dienen, nur ansatzweise aufgeklärt werden können.
Auch bei Verurteilung von Hauptbeteiligten im
Bestechungsverfahren funktionieren die Strukturen
der Kartelle, deren Ursprünge zum Teil bis in die
50er Jahre nachzuvollziehen sind, häufig auch zu-
künftig. Dies fällt insbesondere bei der Beteiligung
der großen und bekannten Bauunternehmungen
auf, die durch die Strafverfolgung anscheinend
nicht entscheidend beeindruckt werden können.34

                                                
31 Schubert, in Wabnitz/Janovsky (Hrsg.) 2000, S. 849.
32 Vgl. auch Vahlenkamp/Knauß 1995, S. 226 ff.; die
angedeuteten Mängel der Strafverfolgung sind nicht neu
sondern werden bei strafrechtlichen Ermittlungen in
Wirtschaftsstrafverfahren und OK-Verfahren bereits seit
längerem beklagt.
33 Sieber JZ 1995, S. 758, 766.
34 Angemerkt sei z.B., dass Beschuldigten Kautionen in
Höhe von einer Million DM innerhalb kürzester Zeit zur
Verfügung gestellt werden, dies zum Teil sogar dann,
wenn diese Beschuldigten bei vermeintlich unabhängi-
gen Unternehmen nach der fristlosen Entlassung bei
Bekanntwerden eines Korruptionsvorwurfes sofort wie-
der in derselben Funktion Arbeit fanden. Die Tatsache,
dass es sich um Tochterunternehmen großer Baukon-
zerne handelt, ist dabei oft nicht erkennbar und nur
zufällig bekannt geworden. Nach Insider-Aussagen
dürfen Kautionen nach Freigabe auch im Eigentum des
Beschuldigten verbleiben, um als "Schweigegeld" bei
Verurteilung zu dienen. Für einen beruflichen Wieder-
einstieg nach eventueller Haftentlassung ist ebenfalls
gesorgt.

Auffällig ist auch, dass gerade die Baukartelle in
kürzester Zeit in den neuen Bundesländern agierten
wie zuvor in den alten Bundesländern. Dies belegt
erneut, dass hier die persönliche Beziehungen zwi-
schen Unternehmer und Amtsträger nicht vorhan-
den waren und ausgenutzt wurden, sondern die
Strukturen von Unternehmen, in denen Bestechun-
gen zur Unternehmensstrategie zählen, entschei-
dend sind. In Einzelfällen deutet sich aber auch an,
dass entsprechender Verfolgungsdruck durch Straf-
verfahren in mehreren Bundesländern Unterneh-
men zu strukturellen Änderungen zwingt. Bei zahl-
reichen Strafverfahren gegen kommunale Bürger-
meister hatte dieses die Wechsel der politischen
Positionen zur Folge. Wenn mehrere Personen aus
den Verwaltungen inhaftiert werden, führt dies zu
Schocksituationen, denen tatsächlich Strukturände-
rungen und ernsthafte Präventionsbestrebungen
folgen. Aus besonders betroffenen Gegenden ein-
zelner Bundesländer wird jedoch auch berichtet,
dass nach einigen Jahren und einem Austausch der
politischen Ämter das Problembewusstsein ebenso
schnell wieder schwinden kann. Die Bereitschaft,
wirksame Anti-Korruptions-Stellen personell aus-
reichend auszustatten, scheint generell gering zu
sein.

Rechtlich bleiben nach wie vor Forderungen nach
einer Aufnahme der Bestechungstatbestände (§§
299, 200, 331 ff. StGB) in § 100a StPO35, eine
Kronzeugenregelung36, die Änderung des § 108e
StGB, verbesserter Zeugenschutz37 und auch die
Einführung einer Unternehmensstrafbarkeit38 vi-
rulent. Ernsthaft nachdenken sollte man auch über
eine Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft39. Die
gesetzlichen Grundlagen bedürfen zwar kleiner
Verbesserungen, das Hauptdefizit liegt jedoch in
den schwachen personellen Ressourcen und der
mangelhaften praktischen Umsetzung des vorhan-
denen strafrechtlichen Instrumentariums.

                                                
35 Dazu Bannenberg 2002, S. 427 f.
36 ebd., S. 427 ff., insbesondere ist auf die Bonusrege-
lung des Bundeskartellamtes hinzuweisen, S. 431 f.
37 Zum Problemkreis whistleblower, Kronzeugen und
Informanten auch aus internationaler Perspektive aus-
führlich ebd., S. 375 ff.
38 Noch vorsichtig ebd., S. 409 ff.; mittlerweile bin ich der
Ansicht, die Unternehmensstrafbarkeit sollte eingeführt
werden und ein spezielles Sanktionsinstrumentarium
aus Anreiz- und Repressionselementen sollte entwickelt
werden, um Unternehmen bei organisierter Wirtschafts-
kriminalität zur Durchsetzung ehrlichen Verhaltens im
Wettbewerb zu veranlassen.
39 Dazu Arbeitskreis AE, AE-EV 2001, S. 141, 142. Mög-
lich wäre eine Neufassung des § 146 GVG.
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Korruptionsprävention
Im Ergebnis erscheinen Vorschläge40 speziell zur
strafrechtlichen Bekämpfung eingebettet in ein Ge-
samtkonzept zur Korruptionsbekämpfung am viel-
versprechendsten. Es existieren bereits eine Viel-
zahl von Vorschlägen zur Korruptionsprävention,
auf die hier aus Raumgründen nicht eingegangen
werden kann.41

Langandauernde und verfestigte Korruptionsstruk-
turen werden häufig im Kollegenkreis bereits er-
kannt oder vermutet, weil sich bestimmte Verhal-
tensauffälligkeiten häufen. Die Aufdeckung von
Korruption ließe sich verbessern, wenn Vorge-
setzte Andeutungen von Untergebenen Glauben
schenkten und Ermittlungen vornähmen (und nicht
das Verhalten herunterspielen oder „wegsehen“)
und wenn unabhängige Kontrollstellen innerhalb
der Verwaltungen und Unternehmen eingerichtet
würden (Anti-Korruptions-Stellen, Ombudsleute),
die zur Entgegennahme und Überprüfung dieser
Verdachtsmomente zuständig sind.42 Das Problem
der Korruptionsprävention liegt nicht in mangeln-
den Vorschlägen, sondern in der fehlenden Umset-
zung, dem Versagen interner Kontrollen in Ver-
waltung und Unternehmen, im Fehlen kompetenter
Aufklärung und Aufdeckung sowie fehlender Um-
setzung empirischer Erkenntnisse in effiziente Prä-
vention. Häufig scheint es auch am politischen
Willen zur Umsetzung der Konzepte zu fehlen. In
Verwaltungen und Unternehmen bestehen Hemm-
nisse zur Reaktion auf die Probleme („In unserer
Behörde, in unserem Unternehmen gibt es keine
Korruption“). Weiter existiert keinerlei Evaluation
von Maßnahmen der Korruptionsprävention im
Hinblick auf die Wirksamkeit der Maßnahmen. Es
muss vorrangig um eine Intensivierung von Kon-
trolle gehen. Als negativ hat sich in lange andau-
ernden Korruptionsgeschehen immer wieder ge-
zeigt, dass vorhandene Hinweise und Verdachts-
momente, die von Mitarbeitern geäußert worden
waren, nicht ernst genommen wurden und diese
Mitarbeiter, die versuchten, Kontrollen auszulösen,
häufig noch negativen Reaktionen ausgesetzt wa-
ren. Dies schwächt nicht nur auf Dauer die Motiva-
tion der ehrlichen Mitarbeiter in der Verwaltung,
sondern ermöglicht den Tätern, ihre Selbstberei-

                                                
40 Schaupensteiner NStZ 1996, S. 409-416; Dölling
1996; ZStW 2000, S. 354, 355.
41 Dazu ausführlich Bannenberg 2002, S. 446 ff.; Vgl.
auch Bartsch/Paltzow/Trautner (Hrsg.) 2001 und Fie-
big/Junker 2000 mit Beispielen für Vorgehensweisen der
Täter und Präventionsmaßnahmen.
42 Beim Einsatz von Ombudsleuten hat die Deutsche
Bahn AG gute Erfahrungen vorzuweisen: Kunze, die
neue Polizei, 3/2002, S. 22.

cherung über Jahre zu verschleiern und das Recht
zu missachten. Dabei zeigt sich weiter, dass die
Täter gerade die leistungsstarken Amtsträger sind,
die Vertrauen genießen und die Macht haben, Vor-
gänge abzuschotten. Als sehr vielversprechend zur
Aufdeckung und Prävention scheint daher die Ein-
richtung von sogenannten Ombudsleuten oder Ver-
trauensleuten in Verwaltungen und Unternehmen,
an die auch anonym Hinweise erfolgen können.
Darin darf sich die Kontrolle jedoch nicht erschöp-
fen, sondern die Aufdeckung sollte durch geschulte
und relativ unabhängig arbeitende Anti-Korrupti-
ons-Stellen unterstützt werden. Es muss Hinweis-
pflichten an die Staatsanwaltschaften geben, da
sich bisher nur die strafrechtliche Verfolgung als
tatsächlich effektiv erwiesen hat. Wenn Verwaltun-
gen bereit sind, über veränderte Strukturen zur
Korruptionsprävention nachzudenken, dann erfolgt
dies regelmäßig nach strafrechtlichen Ermittlun-
gen. Ein sehr wirksames Mittel könnte der konse-
quente Einsatz von Vergabesperren sein, der aller-
dings zukünftig bundeseinheitlich geregelt werden
sollte, damit gleiche Kriterien für Gerechtigkeit
sorgen.

KONKRETE VORSCHLÄGE
 Ombudsmann, Vertrauensanwalt
 Anti-Korruptions-Stellen mit mobilen Prüf-

gruppen
 Whistleblower-Systeme
 Information der Staatsanwaltschaft bei Korrup-

tionsverdacht
 Schulung von Rechnungsprüfern, internen Re-

visionen
 Schwachstellenanalysen
 Einsatz technischer Neuerungen im Vergabebe-

reich
 grundsätzliche Trennung von Planung, Vergabe,

Abrechnung
 Vertragsstrafen
 Vergabesperren

Ausblick
Man wird Korruption wie alle anderen Formen der
Kriminalität nicht verhindern können. Bei ständi-
gem Bemühen um die Umsetzung notweniger For-
derungen hilft aber vielleicht folgende hoffnungs-
volle Aussicht: „Schließlich ist nicht nur Korrupti-
on ansteckend. Sondern auch die Ehrlichkeit.“
(Olaf Henkel)
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2. Korruption verhindern – Korruption aufdecken!
Der Beitrag der Rechnungsprüfung
Wolfram Zwick

a. Der Bayerische Kommunale
Prüfungsverband (BKPV)

Der Prüfungsverband ist der „Rechnungshof“ der
Kommunen und bei der Wahrnehmung seiner Auf-
gaben unabhängig und nur dem Gesetz unterwor-
fen. Seine wesentlichen Aufgaben sind:

 Überörtliche Rechnungsprüfung, bei der die
Einhaltung der für die Wirtschaftsführung
geltenden Vorschriften und Grundsätze geprüft
wird.

 Der BKPV fördert die Wirtschaftsführung
durch Beratung und Erstellung von Gutachten.

 Abschlussprüfungen bei kommunalen Unter-
nehmen und Krankenhäusern.

Die Korruptionsbekämpfung ist unmittelbar keine
Aufgabe des BKPV. Vielmehr ist dies eine Aufga-
be der Kommunen selbst sowie von Staatsanwalt-
schaft, Kriminalpolizei, Steuerfahndung usw. Die
Aufdeckung und Verfolgung von Straftaten ist kei-
ne Aufgabe der Rechnungsprüfung. Wir haben kei-
ne Befugnisse wie Zeugenvernehmung, Beschlag-
nahmen, Verhaftung, Hausdurchsuchung, Abhö-
ren. Wir wollen Korruptionsbekämpfung auch
nicht in den Mittelpunkt unserer Tätigkeit stellen,
weil unsere eigentlichen Aufgaben leiden könnten.

Aber: Bei der Prüfung der Wirtschaftsführung sto-
ßen wir nicht selten auf Fälle, die auf Wirtschafts-
kriminalität hindeuten, und da verschließen wir na-
türlich nicht die Augen! Deshalb und trotz der ge-
nannten Einschränkungen ist Rechnungsprüfung
wichtiges Element der Korruptionsbekämpfung.

b. Aufdeckung und Bekämpfung von
Korruption

Es gibt verschiedene Definitionen der Korruption;
diese sind für unsere Tätigkeit unerheblich. Für uns
gehören jedenfalls dazu die Straftaten gegen den
Wettbewerb (Absprachen, Bestechung im ge-
schäftlichen Verkehr, §§ 298 ff StGB), die we-
sentlichen Teile der Straftaten im Amt (Vorteilsan-
nahme, Bestechung, §§ 331 ff StGB), ferner be-
stimmte Fälle der Untreue und des Betrugs.

Für die Prüfung sind zwei weitere oft zur Korrup-
tion gerechnete Begriffe wichtig:

 "Nepotismus" (in Bayern "Spezlwirtschaft"),
also die rechts- oder ermessenswidrige Bevor-
zugung bestimmter Freunde usw. aus oft nicht

unmittelbar, jedoch mittelbar eigennützigen
Gründen.

 "Endemische" oder "interne" Korruption, also
das korruptive Verhalten, das sich ausschließ-
lich im öffentlichen Raum abspielt, ohne Be-
teiligung Außenstehender (Beispiele etwa sog.
"Dienstreisen" von Aufsichtsräten; zweifelhaf-
te Tagungen in attraktiven Urlaubsgebieten;
hohe Honorarzahlungen für Vorträge).

Der BKPV verfügt nicht über eigene Erkenntnisse
zur Häufigkeit von Korruption. Mein subjektiver
Eindruck ist allerdings, dass schwere Korruption
(Bestechlichkeit) bei Kommunalbediensteten recht
selten ist! Andererseits haben wir durchaus den
Eindruck, dass Manipulationen im Baubereich sehr
häufig, ja fast die Regel sind. Der rein objektive
Tatbestand von Straftaten und Manipulationen
wird fast bei jeder Bauprüfung festgestellt, aber
Vorsatz oder konkrete Absprachen, sofern vorhan-
den, sind meist nicht nachweisbar, ebensowenig
die aktive und bewusste Beteiligung kommunaler
Mitarbeiter. Es gibt übereinstimmende Erkenntnis-
se aus vielen Bewerbungsgesprächen über syste-
matische Manipulationen durch Baufirmen.

Obwohl die Bekämpfung der Korruption nicht zu
ihren eigentlichen Aufgaben gehört, ist die Rech-
nungsprüfung eine wichtige, ja unentbehrliche Hil-
fe bei der Korruptionsbekämpfung.

 Korruption als „Delikt ohne Opfer“: Natürlich
hat die Korruption Opfer: die Kommunen, den
Staat, auch den Rechtsstaat, letztlich alle Bür-
ger und Steuerzahler. Aber diese Opfer sind
von der Tat nicht so unmittelbar betroffen wie
bei anderen Delikten und haben daher weder
Anlass noch Möglichkeit, die Tat anzuzeigen.
Polizei oder StA wiederum können nur tätig
werden auf eine solche Anzeige oder auf einen
konkreten Verdacht hin.

 Erwin Scheuch: „Korruption wird aufgedeckt
durch Zufall oder durch eifersüchtige Ehefrau-
en.“ Die Aussage wäre vielleicht noch zu er-
gänzen um die Freundin oder den im Streit
ausgeschiedenen Mitarbeiter. Die Effizienz
solcher „Hilfsmittel“ ist im Ganzen gesehen
eher bescheiden. Der Staatsanwalt muss sich
für Anfangsverdacht oft auf diese Helfer ver-
lassen, und die helfen nicht oft.
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 Prüfer sind die einzigen außer - eher selten -
den Kommunen selbst, die regelmäßig Verga-
ben aller Art, den Vollzug von Verträgen, die
Bewilligung finanzieller Leistungen und ande-
re korruptionsanfällige Bereiche prüfen, nach
Stichproben, ohne konkreten Verdacht, ohne
auf Zufälle oder Ehefrauen angewiesen zu
sein. Ohne Prüfung gibt es keine verdachtsun-
abhängige, regelmäßige, fachkundige und un-
abhängige Kontrolle bestimmten Verwaltungs-
handelns, insbesondere der Vergaben. Für den
Staatsanwalt kann die Rechnungsprüfung eine
unentbehrliche Informationsquelle sein.

c. Allgemeine Wirkungsmöglichkeiten
und Grenzen der Prüfung

 Wirkungsformen der Prüfung: Aufdecken und
Verhüten (Prävention). Konsequenzen ziehen,
Missstände abstellen und ahnden usw. ist nicht
Aufgabe der Prüfung!

 Ansatzpunkt für die Prüfung ist das gesetzes-,
pflicht- oder vertragswidrige Verhalten der Ver-
waltung oder Dritter, soweit es mit der Wirt-
schaftsführung zu tun hat (und das ist bei den
meisten korruptionsanfälligen Bereichen der
Fall). Dieses Verhalten ist für sich allein keine
Korruption, aber oft ein Indikator. Es gehört bei
Bestechung/Bestechlichkeit zum Tatbestand
(Unrechtsvereinbarung) oder erfüllt den Tatbe-
stand anderer Delikte wie Untreue oder Betrug,
die mit Bestechung oft verbunden sind. In den
von uns prüfbaren Unterlagen hinterlässt die
Bestechung als solche keine unmittelbaren Spu-
ren. Nur bei den mit Korruption verbundenen
Pflichtwidrigkeiten kann Prüfung einsetzen,
Vergabeverstöße, Fehler und Manipulationen
bei Abrechnungen, überhöhte Vergütungen al-
ler Art, Begünstigungen von Vertragspartnern,
sonstiges auffallend unwirtschaftliches Verhal-
ten zugunsten Dritter, Interessenkonflikte
u.v.a.m. aufzeigen und ggf. Anlass bieten für
weitere Ermittlungen auch in Richtung Beste-
chung.

 Ansatzpunkte sind auch die Organisation (z.B.
Vier-Augen-Prinzip bei Vergaben, Einbindung
nicht direkt beteiligter Stellen), die Richtlinien
zur Korruptionsbekämpfung und die - häufig
äußerst mangelhafte - Sicherheit in der Daten-
verarbeitung.

 Reine Vorteilsannahme und -gewährung sind
für die Prüfung nicht relevant.

 An Grenzen stößt die Prüfung, wenn keine
zwingenden formellen oder materiellen Vor-
schriften verletzt werden oder Ermessens- oder
Wertentscheidungen zu treffen sind, etwa bei

Bevorzugung von Anwälten und Beratern, Aus-
wahl von Architekten und Ingenieuren (trotz
VOF), bei Vergabe von Fördermitteln und Ver-
äußerung von Grundstücken („Nepotismus“).
Ansatzpunkte für die Prüfung gibt es aber auch
hier, diese liegen letztlich im Grundsatz der
Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit in Art. 61
Abs. 2 Gemeindeordnung.

 Nicht zuständig ist die Prüfung bei pflichtwid-
rigem Verhalten in bestimmten hoheitlichen
Bereichen, die nicht zur Wirtschaftsführung ge-
hören, etwa Pässe, Führerscheine, Waffenschei-
ne, Gewerbeerlaubnisse, Baugenehmigungen
u.a.

 Nicht zu unterschätzen ist die präventive Wir-
kung der Prüfung, z.B. durch Hinweise zur Or-
ganisation, zur Sicherheit und zu Interessenkon-
flikten, aber auch durch konsequente Prüfung
von Einzelfällen und besonders durch Aufdek-
ken spektakulärer Fälle. So ist die kommunale
Reisetätigkeit seit der Berichterstattung über
unsere Prüfung bei den Gesellschaften des Be-
zirks Oberbayern massiv zurückgegangen.

d. Erfolge der Prüfung bei Korruptions-
bekämpfung?

Konkrete Erfolge im Sinne strafrechtlicher Verur-
teilungen wegen Korruption sind eher selten. Der
Verdacht von Straftaten hat sich in letzter Zeit aber
häufiger ergeben. Zur Zeit sind mindestens 10 Ver-
fahren bei den StA anhängig, die sich aus Prüfun-
gen ergeben haben. Erfolge bei der Aufdeckung
von Fehlern und Manipulationen und Durchset-
zung zivilrechtlicher Ansprüche aller Art sind eher
hoch.

Die Erkenntnisquellen der Rechnungsprüfung sind
grundsätzlich keine anderen als den Kommunen
auch zur Verfügung stehen. Der Vorteil der Prü-
fung liegt in der Unabhängigkeit, der oft größeren
Fachkunde, der überörtlichen Erfahrung, oft auch
in dem Überblick über die Strukturen und Zusam-
menhänge in den Kommunen, die diesen selbst
manchmal fehlen. Viele Informationen erhalten wir
auch von Mitarbeitern in den Kommunen. Aller-
dings setzt das Diskretion und Vertrauen zum Prü-
fer voraus. Ein Prüfer allerdings, der von vornher-
ein der Verwaltung insgesamt mit Vorbehalten
oder Misstrauen begegnet, wird solches Vertrauen
nicht aufbauen können.

e. Beispiele aus der Prüfungspraxis
Außerhalb des Baubereichs kann in folgenden
Bereichen Korruption im Spiel sein (kleiner Aus-
zug):
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 Veräußerung von Grundstücken ohne Aus-
schreibung und unter Wert

 Einkäufer in zentralem Einkauf, der für sich
„Rabatte“ mit Firmen aushandelt

 Begünstigung von Firmen bei Betriebsfüh-
rungsverträgen (einmal festgestellt im hohen
zweistelligen Millionenbereich)

 Beschaffung und Weitergabe von Forschungs-
mitteln ohne ausreichende Leistung

 Anmietung von Geräten, für die man in zwei
Jahren das Doppelte des Kaufpreises an Miete
zahlt

 Vereinbarung überhöhter Miet- oder Pachtzah-
lungen durch Kommune (in einem Fall um über
2 Mio DM)

 häufig für die Kommune unwirtschaftliche und
nachteilig vollzogene Verträge bei Müllabfuhr,
lange Vertragsdauer (bis über 20 Jahre) ohne
Ausschreibung; ähnlich auch bei anderen Ver-
trägen etwa zu Verkehrsleistungen, Gebäude-
reinigung u.a.

 unwirtschaftliche und im Vollzug nicht kon-
trollierte Verträge in sonstigen Bereichen der
Abfallentsorgung (z.B. DSD, Papierentsorgung,
Kompostierung, Bauschutt usw.)

 Beschaffung von Informationstechnologie:
 Vergabe an immer den gleichen Anbieter

ohne Ausschreibung
 Erstellung der Ausschreibung durch Anbie-

ter und späteren Auftragnehmer
 massive Mängel der Ausschreibung (sehr

häufig sind nicht produktneutrale Ausschrei-
bungen!)

 Einkauf nicht nutzbarer Software in größe-
rem Umfang

 umfangreiche, z.T. überflüssige Aufträge an be-
freundete Anwälte, Berater u.dgl.

 Zahlungen für Beratungsaufträge ohne ange-
messene Gegenleistung

 erhebliche Missstände im Rahmen der sog.
PPP, z.B. bei Gesellschaftsgründungen gemein-
sam mit Privatfirmen oder -personen, die dann
garantierte Gewinnanteile oder umfangreiche
Aufträge der Gesellschaft ohne Gegenleistung
erhalten. Manchmal i.V. mit Nebenverträgen
wie „Lizenz zum Gelddrucken“. Solche Verträ-
ge sind aber oft bei Auslagerung in GmbH der
Prüfung entzogen.

 Unregelmäßigkeiten z.B. bei Vergabe von Plät-
zen auf Jahrmärkten, Konzessionen

 Beispiele, die möglicherweise für sog. „ende-
mische“ Korruption stehen:

 Weltreisen von Aufsichtsräten kommunaler
Gesellschaften

 Einstellung, Beförderung, Zahlung von Zu-
lagen oder (Aufwands-)Entschädigungen für
begünstigte Personen

 Missbräuche bei Sitzungsgeldern
 Missbrauch von Fraktionsgeldern (z.B. Ver-
wendung für Skiausflüge)

 Geschenke von erheblichem Wert bei Ge-
burtstagen, Jubiläen u.dgl. von Kommunal-
politikern

 wertvolle Geschenke an „wichtige“ Persön-
lichkeiten

 Einladungen in Luxuslokale, aufwändige
Feiern usw.

 Missbräuche bei der Ablieferungspflicht bei
bestimmten Nebentätigkeiten

Bei Baumaßnahmen liegt offenkundig der Schwer-
punkt der Manipulation und Korruption. Prüfer
sind oft die einzigen unabhängigen Sachkundigen,
die sich mit Vergaben befassen, vor allem wenn
alle Vergabeaufgaben an Externe vergeben - und
da nicht immer gut aufgehoben! - sind. Hier ist
Prüfung besonders notwendig, auch wenn meist
nicht Korruption selbst, sondern „nur“ Indikatoren,
verwandte Straftaten, Manipulationen, Abrech-
nungs- und Vergabefehler und sonstige „Irrtümer“,
die immer zu Lasten der Kommune gehen (nach
dem „Gesetz“, dass man sich nur zu seinen Gun-
sten verrechnet) aufgedeckt werden können! Auch
aus vielen Bewerbungsgesprächen ist uns bekannt,
dass Firmen systematisch LV-Mängel ausnutzen
und Anweisungen für Manipulationen geben!

Beispiele für mögliche Korruptionsfälle bei Bau-
maßnahmen sind:

 Häufige Manipulationen haben wir in unserem
Geschäftsbericht 1994, S. 17743 dargestellt.

 Preisabsprachen der Firmen untereinander ohne
Beteiligung der Verwaltung oder des Architek-
ten/Ingenieurs gibt es insbesondere bei mono-
polartigen Strukturen in Teilbereichen, z.B. bei
Kiesgruben und Deponien, bei Marktverengun-
gen wie etwa bei der zentralen Steuerungstech-
nik für Haustechnik, bei Pumpen und Schiebern
im Kläranlagenbau. Reine Absprachen sind bei
Prüfung kaum zu erkennen (außer bei besonde-
rer Ungeschicklichkeit).

 Manipulationen unter Beteiligung von Archi-
tekten/Ingenieuren:

 Gelegentlich sind Architektur-Büros Ver-
mittlungsstelle von Absprachen. Dagegen:
Ausgabe der Unterlagen bei Kommune (s.
aber StAnz!)

                                                
43 www.bkpv.de/Veröffentlichungen/Geschäftsberichte
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 Gefahr droht, wenn Architekur-Büros im
Eigentum von Baufirmen stehen oder sonst
verflochten sind. Daher sollte man sich Be-
teiligungen offenlegen lassen.

 Manchmal entsteht der Eindruck, dass ein
Architekt, aus welchen Gründen auch im-
mer, auf der Seite der Baufirma steht, alles
abhakt, was diese fordert („Häkchenarchi-
tekt“), unsere Prüfung blockiert. Deshalb ist
eine genaue Kontrolle durch den Bauherrn
nötig.

 Manchmal gibt es auch Manipulationen
beim Architekten-Vertrag/Planung: z.B.
Zeithonorar, zu hohe oder zu niedrige Ko-
stenschätzung, Überdimensionierung, unnö-
tige Leistungen usw.

 Beispiele für Manipulationen mit Verwaltung
und/oder Architekt:

 Unterlaufen des Wettbewerbs
 Absprachen über Weitergabe der Bieterli-

sten oder beschränkte Ausschreibung
 „Blindpositionen“ und „Geheimtipps“ aller

Art
 erfolgreiche Spekulationen (vgl. dazu unse-

ren Geschäftsbericht 1999, S. 74)
 nicht produktneutrale oder abschreckende

Ausschreibung
 nachträgliche Änderung der Angebote (Zif-

fern ändern, Komma verschieben, manipu-
lierte, nachträglich eingefügte Nachlässe,
Austauschblätter, Rechenfehler u.a.)

 Änderung der Ausführung gegenüber Aus-
schreibung

 bewusst abweichende Bauausführung, oft
verbunden mit Spekulationspreisen

 überhöhte Nachträge und Gleitklauseln
 Abrechnungsmanipulationen durch Mengenän-

derungen, falsche Aufmaße, Übersehen von
Abzügen und Nachlässen, Ansatz falscher Po-
sitionen, Wegfall von Leistungen, umfangreiche
Nachträge, Abrechnung auf Regie statt EP,
Doppelberechnungen, Berechnung von Nach-
besserungen usw.

 gefälschte Liefer- oder Wiegescheine, (die in
einem - abgesprochenen - Fall deshalb aufge-
deckt wurde, weil das Leergewicht des Fahr-
zeugs immer gleich war, der Tank also immer
gleich voll oder leer gewesen sein müsste!)

f. Probleme der Korruptionsbekämp-
fung aus Sicht der Prüfung

 Der Aufwand für die Prüfung bei komplexen
korruptionsverdächtigen Fällen ist sehr groß.

 Manchmal ist das Verständnis der Kommunen
für die Gefahren der Korruption und den Zu-

sammenhang mit Erkenntnissen der Prüfung zu
gering.

 In einzelnen Kommunen gibt es der Korrupti-
onsbekämpfung nicht zuträgliche Strukturen.

 Es gibt nur ein geringes Verständnis für den
Zweck der VOB, auch Korruption zu erschwe-
ren.

 In den Gremien, bei Verbänden und Beratern
wird die VOB oft gering geschätzt. Es wird oft
als Vorteil der GmbH angesehen, dass die VOB
in GmbHs nur eingeschränkt anzuwenden ist

 Die Gremien nehmen ihre Kontrollaufgaben
nicht immer ausreichend wahr, z.T. mangels
Sachkenntnis; nicht immer werden die Prü-
fungsberichte ausreichend beachtet. Die Gremi-
nen haben zudem Probleme mit der Schwierig-
keit evtl. zur Debatte stehenden korruptionsver-
dächtigen Sachverhalten.

 Die Presse hat oft nur Interesse an spektakulä-
ren und leicht verständlichen Sachverhalten
(Beispiel „Lustreisen“). Auch die Abhängigkeit
(z.B. von Anzeigenaufträgen u.a.) und sogar
Verflechtungen der örtlichen Presse mit Kor-
ruptionsverdächtigen sind nicht hilfreich.

 Die Aufsichtsbehörden ziehen nicht immer
ausreichende Konsequenzen aus Prüfungsbe-
richten.

 Der Nachweis des Täters und des Tatvorsatzes
in Ermittlungsverfahren, die sich aus Prüfung
ergeben, ist oft nicht möglich, obwohl das Vor-
liegen einer Straftat offenkundig ist.

 Die Zusammenarbeit mit Staatsanwaltschaft
und Polizei ist gut, aber eine stärkere Speziali-
sierung wäre manchmal wünschenswert.

 Bei Gerichten, vor allem auch in zivilrechtli-
chen Verfahren, gibt es Probleme mit schlech-
ten oder sogar parteiischen Sachverständigen.

 Kein Problem für uns sind gelegentlich vor-
kommende Drohungen, Hinweise auf politische
Beziehungen usw. Davor sind wir durch unsere
Unabhängigkeit gut geschützt.

Hauptproblem aus Sicht der überörtlichen Prüfung
sind die zunehmenden prüfungsfreien Räume
durch Formalprivatisierung. Unverantwortlich ist
es, dass selbst die Kommunalunternehmen als öf-
fentlich-rechtliche Anstalten keiner Rechnungsprü-
fung unterliegen. Abschlussprüfung sind gerade in
Bezug auf Korruptionsbekämpfung kein Ersatz für
die ansonsten in Kommunen übliche Prüfungspra-
xis.

Was könnte aus Sicht der Prüfung die Korrupti-
onsbekämpfung verbessern?

 Notwendig ist eine Mentalitätsänderung bei den
Verantwortlichen, insbesondere auch gegenüber
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als formal angesehenen Verstößen. Dazu gehö-
ren strikte Einhaltung der Vergabevorschriften,
Transparenz auch dort, wo es keine formellen
Vergaberegeln gibt, keinerlei Bevorzugung be-
stimmter, z.B. örtlicher Anbieter. Bei Verstößen
gegen diese Grundsätze ist „Null Toleranz“ zu
fordern!

 Die Gremien müssten die Prüfungsberichte stär-
ker für die Erfüllung ihrer Steuerungs- und
Kontrollaufgaben nutzen; so können korrupti-
onsanfälliger Sachverhalte abgestellt werden.

 Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion! Je-
der Mitarbeiter muss wissen, dass von ihm je-
derzeit korrekte Arbeit und keine Bevorzugung
sog. Prominenter und örtlicher „Größen“ erwar-
tet wird, dass Sauberkeit der Verwaltung ober-
stes Anliegen aller Verantwortlichen ist! Solche
Voraussetzungen bestehen offenbar nicht, wenn
es, wie der Presse zu entnehmen war, z.B. in ei-
ner kommunalen GmbH niemand wagt, den
Chef auf jahrelange dubiose Reisekostenabrech-
nungen anzusprechen!

 Vorbeugen ist besser als Heilen! Die Prüfung
kommt meist erst hinterher. Eine personell gut
ausgestattete und motivierte Kommune kann
selbst viel gegen Korruption tun. Allerdings
wird es gerade bei kleineren Gemeinden oft an
der nötigen Fachkenntnis, etwa bei (Bau-) Ver-
gaben oder Abrechnungen, fehlen.

 Helfen kann teilweise auch eine zivilrechtliche
Absicherung z.B. durch Vertragsstrafen bei Ab-
sprachen. Wichtig sind auch normierte Aus-
schreibungs- und Vertragsunterlagen (HIV-
Kom, HAV-Kom).

 Die die Korruption erschwerenden Wirkung
formaler Vergaberegeln (insbesondere der
VOB) muss anerkannt werden. Man sollte nicht
gedankenlos Angriffe auf die VOB als ein an-
geblich das Bauen verteuerndes Regelwerk un-
terstützen.

 Wichtig ist das Zusammenwirken aller Betei-
ligten: Gerichte, StA, Polizei, Rechtsaufsicht,
aber auch Räte, Presse, Öffentlichkeit, Verbän-
de.

 Eine wirksame Korruptionsbekämpfung bei
Kommunalunternehmen und kommunalen
GmbH setzt voraus, dass diese der Rechnungs-
prüfung unterworfen werden. Eine solche Prü-
fung wird in anderen Bundesländern zuneh-
mend eingeführt, ist für staatlich beherrschte
GmbH allgemein üblich und müsste für Kom-
munalunternehmen ohnehin selbstverständlich
sein. Auch jetzt schon kann in den Unterneh-
menssatzungen oder Gesellschaftsverträgen
freiwillig ein Prüfungsrecht eingeräumt werden.

 Die VOB muss auf GmbH und KU voll ange-
wendet werden. Eine allgemeine Verbindlich-
keit der VOL empfehlen wir aber aus verschie-
denen Gründen nicht.

 Eine generelle Pflicht zur Veröffentlichung von
Prüfungsberichten empfehlen wir nicht. Sie
würde die Zusammenarbeit von Prüfer und Ver-
waltung u.E. wesentlich erschweren. Einsichts-
rechte der Gremien und Auskunftsrechte der
Presse reichen aus.

 Ein Korruptionskataster könnte sinnvoll sein
und wird z.T. heute bereits geführt. Probleme
sind die rechtliche Ausgestaltung und Umge-
hungsmöglichkeiten.

 Neue Straftatbestände sind aus unserer Sicht
wohl nicht erforderlich.

Ausblick: Die Korruption wird auch künftig ein er-
hebliches Dunkelfeld haben. Die Rechnungsprü-
fung leistet einen wertvollen Beitrag zu ihrer Be-
kämpfung, hat aber ihre Grenzen, die sich aus der
Aufgabenstellung und aus der begrenzten Kapazi-
tät ergeben. Vor allem ihre präventive Wirkung ist
aber nicht zu unterschätzen.

Hierfür zum Abschluss ein Beispiel: Ein Bauunter-
nehmer hat 10% Nachlass angeboten unter der Be-
dingung, dass eine Maßnahme nicht vom BKPV
geprüft wird!
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3. Notwendige Veränderungen bei der Aufdeckung
und Bekämpfung von Korruption
Björn Rohde-Liebenau

Mein Vortrag wird in drei Abschnitte eingeteilt
sein. Im ersten Teil werde ich ein paar Worte zu
meiner Person sagen und Ihnen dann die Organi-
sation vorstellen, für die ich hier spreche, das ist
Transparency International. Danach möchte ich ein
paar Worte darüber verlieren, was eine Bananenre-
publik ist, denn dies bietet sich an als Einstieg in
unser Thema. Mein Thema ist die Frage, welche
Veränderungen notwendig sind für eine ausrei-
chende Korruptionsvorsorge. In diesem dritten Teil
werde ich dann auch darauf eingehen, wo wir heu-
te, was die Korruptionsvorsorge in den Kommunen
anbelangt, nach Ansicht von Transparency Interna-
tional stehen.

a. Transparency International
Ich bin Rechtsanwalt, Verwaltungs - und Wirt-
schaftsjurist, derzeit als Justiziar in einem Tele-
kommunikationsunternehmen tätig. Ich habe mehr
als sechs Jahre in verschiedenen Funktionen bei
der Treuhandanstalt gearbeitet, war als Insolvenz-
verwalter tätig, bin Mediator und ehrenamtlich
stellvertretender Vorsitzender der deutschen Sekti-
on von Transparency International.

Transparency International versteht sich als Koali-
tion zur Prävention von Korruption, die auch ande-
re zu Koalitionen auf diesem Gebiet anstiftet.
Transparency International arbeitet überparteilich,
prüft keine Einzelfälle und dient der Öffentlichkeit
einerseits mit Lobbyarbeit für eine verbesserte
Transparenzgesetzgebung, andererseits mit einem
Wissensmanagement für die Korruptionspräventi-
on. Seit unserer Gründung im Jahr 1993 sind etwa
350 Personen Mitglied geworden, darunter etwa 35
Unternehmen und zuletzt auch Kommunen bzw.
Versorger. Diese korporativen Mitglieder unter-
schreiben eine Selbstverpflichtungserklärung, wo-
nach sie sich sinngemäß verpflichten, die nach dem
gegenwärtigen Stand verfügbaren Methoden der
Korruptionsbekämpfung bzw. -prävention in ihrem
Hause einzusetzen. Auch unsere anderen Mitglie-
der sind fast ausnahmslos aktiv in dieser Sache. In
Arbeitsgruppen und im Vorstand befassen wir uns
zur Zeit unter anderem mit dem Thema Informati-
onsfreiheitsgesetz, Zentralregister über unzuverläs-
sige Unternehmen, Ämterpatronage und Unterneh-
mensethik. Mir selbst liegt der verbesserte Schutz
von Hinweisgebern besonders am Herzen. Wir ha-
ben regionale Gruppen in Berlin, München, Köln,

Frankfurt und Hamburg. Neben öffentlichen Mit-
gliederversammlungen und Vorstandssitzungen
und den Treffen der Arbeitsgruppen, finden unsere
Diskussionen aber auch im Internet statt. Für
Deutschland ist unser Internetauftritt unter
www.transparency.de sicher sehr informativ. Wen
die Arbeit im internationalen Bereich interessiert,
wird unter www.transparency.org fündig.

b. Was ist eine „Bananenrepublik“?
Nun zu dem Anstoß, den uns die Petra Kelly Stif-
tung hier gegeben hat. Was ist eine Bananenrepu-
blik? Eine Bananenrepublik ist zunächst einmal
keine Republik, da es dort nicht um das Gemein-
wohl geht, sondern um den Vorteil einzelner. Der
Begriff ist also schon von daher widersprüchlich.
Wenn wir uns Deutschland oder den Freistaat Bay-
ern ansehen, geht es bei uns auch nicht um Bana-
nen, weil dafür die klimatischen Voraussetzungen
fehlen, wenngleich manch ein Politiker ja auch
schon Ananas in Alaska anbauen wollte – nur mit
Beziehungen versteht sich. Das führt mich aber be-
reits zu einer frühen Erkenntnis von Transparency
International: es gibt kein Nord-Süd-Gefälle in der
Korruption - ebenso wenig wie ein Ost-West-Ge-
fälle - zur Korruption gehören immer zumindest
zwei. In Gegenden, wo Bananen wachsen, ist das
nicht selten jemand aus dem Norden. Bananenre-
publiken sind also nicht unbedingt die Quelle der
Korruption. Insofern ist der Begriff nicht sehr aus-
sagekräftig. Wenn wir heute vom kommunalen Be-
reich sprechen, muss man natürlich feststellen,
dass Kommunen keine Republik sind und normaler
Weise auch nicht werden können. Insgesamt kann
man also feststellen, das deutsche Kommunen
nicht auf dem Weg zur Bananenrepublik sein kön-
nen...

Im Ernst gesprochen deutet der Begriff der Bana-
nenrepublik aber auf ein System mit systemati-
scher Korruption hin. In Deutschland soll es mehr
als 80.000 Vergabestellen geben, die meisten von
ihnen wohl bei Kommunen. Als systematisch wäre
die Korruption dann zu bezeichnen, wenn es in ei-
nem bestimmten Bereich nach der Außenwahrneh-
mung nicht mehr ohne Korruption „ginge“. Ver-
einzelt haben wir zwar solche Behauptungen etwa
in Bezug auf die Bauvergabe in einzelnen Kommu-
nen gehört. Wir haben aber von keinem Bereich
gehört, in dem es in Deutschland nach einhelliger
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Auffassung „ohne Korruption nicht geht.“ Das in-
ternationale Büro von Transparency International
gibt Jahr für Jahr einen Korruptionswahrneh-
mungsindex heraus. Dort ist Deutschland zwar ei-
nige Plätze abgestiegen in den vergangenen Jahren.
Es spricht jedoch einiges dafür, dass dies auf die
verstärkte öffentliche Diskussion und das verbes-
serte Problembewusstsein zurückzuführen ist. An-
dererseits können wir nicht länger davon ausgehen,
dass Korruption in Deutschland eine Ausnahmeer-
scheinung ist.

c. Welche Veränderungen sind
notwendig?

Um diese Frage zu beantworten, sollen zunächst
zwei andere Fragen beantwortet werden:
• Wo kommen wir her?
• Wo stehen wir heute?

Wir kommen aus einem Land, in dem die Natural-
geschenke anlässlich öffentlicher Dienstleistungen
die Regel waren. Noch die königlich-preußischen
Beamten wurden angewiesen, sich einen Teil ihres
Unterhalts auf diese Weise zu verdienen. In Bayern
wird dies nicht anders gewesen sein. Ich verweise
insofern auf die Forschungsarbeit von Professor
Scheuch. Es gab dann eine Phase deutscher Ge-
schichte, in der systematische Korruption nachge-
wiesen ist, in der man uns also wirklich eine „Ba-
nanenrepublik“ hätte nennen können, wenn nicht
alles viel schlimmer gewesen wäre. Ich spreche
von der Zeit des Nationalsozialismus und der For-
schungsarbeit von Herrn Bajohr (Parvenüs und
Profiteure - Korruption in der NS Zeit) oder dem
Buch „Dienen und verdienen - Hitlers Geschenke
an seine Eliten“ (Ueberschär/Vogel, beide bei Fi-
scher). Wenn wir auf diese Phase blicken, ist es
schon erstaunlich, was wir für Fortschritte in der
Korruptionsbekämpfung geschafft haben. Das
stimmt optimistisch für weitere Schritte und auch
für Veränderungen in anderen Bananenrepubliken.
Es ist weiter zu beachten, dass bis in die 90er Jahre
das Thema Korruption mit einem Tabu belegt war.
Wenn wir durch die Presse gehen, gab es zwar fast
in jedem Jahr einen größeren Skandal (über Jahr-
zehnte spielte dabei ein bayerischer Ministerpräsi-
dent eine führende Rolle), über die persönliche
Skandalisierung hinaus wurde über das Thema
jedoch kaum gesprochen.

Wo stehen wir heute? Wenn wir feststellen, dass
heute von der Herstellung einer Ethikkultur oder
Ethikstrukturen in Unternehmen und in der öffent-
lichen Verwaltung die Rede ist, ist offensichtlich
das Tabu gebrochen. Auch jenseits der Skandali-
sierungen wird an der Korruptionsprävention gear-

beitet. Transparency International hat an dem Zu-
standekommen der OECD-Konvention zur Korrup-
tionsprävention maßgeblich mitgewirkt. Seither
müssen in den Unterzeichnerstaaten aktive Maß-
nahmen zur Prävention der Korruption und zur
Korruptionsbekämpfung ergriffen werden. Dazu
gehörte in Deutschland die Abschaffung der Steu-
erbegünstigung von Korruption im Ausland. Dazu
gehörte die Verschärfung des Korruptionsstraf-
rechts einschließlich der Bestrafung von Korrupti-
on im privaten Bereich. Dazu gehörte auch der Er-
lass einer Korruptionspräventionsrichtlinie des
Bundesinnenministeriums im Jahre 1998 noch zu
Zeiten der Kohl-Regierung. Bedauerlicherweise ist
dieser Richtlinie, zu der das hervorragende Erläu-
terungen gibt, nur in geringem Maße umgesetzt
worden. In vielen Ländern fehlt eine Entsprechung.
Dies gilt erst recht für die meisten Kommunen.

Damit ist umrissen, wo wir heute stehen. Wir ha-
ben eine hervorragende Ausgangsbasis. Wir haben
bereits gehört, dass etwa in München auch schon
auf kommunaler Ebene die wichtigsten ersten
Schritte für eine effektive Korruptionsprävention
getätigt wurden.

Die Frage nach den Veränderungen ist also die
Frage nach den nächsten notwendigen Schritten.
Transparency international folgt in seiner Arbeit
weitgehend einem ökonomischen Ansatz. Wir ha-
ben uns ausführlich damit auseinander gesetzt,
dass Korruption letztlich teuer ist. Korruptionsprä-
vention setzt daher wirksam dort an, wo Korrupti-
on so teuer gemacht werden kann, dass sie sich
nicht mehr lohnt. Ohne hier ins Detail gehen zu
wollen – das ist ein anderer Vortrag - kann gesagt
werden, dass die Lösung einerseits in mehr Trans-
parenz in der Beschaffung und im Vergabewesen
liegt, andererseits in einer erhöhten Entdeckungs-
wahrscheinlichkeit seitens der Strafverfolgung.
Was die notwendigen Veränderungen in den Kom-
munen anbelangt, kann ebenfalls der ökonomische
Ansatz fruchtbar gemacht werden. Hier geht es
letztlich um eine Frage des Controllings - also des
Soll/Ist-Vergleichs.

Wie setzen wir also ein Korruptionspräventions-
programm um, wie Sie es in der Korruptionsprä-
ventionsrichtlinie des Bundes finden. Wenn Sie
noch suchen, finden Sie diese Richtlinie übrigens
sowohl auf der Website von Transparency Interna-
tional, wie auch bei der Bundestagsdrucksache
14/3933 im Internet – oder direkt beim Bundesin-
nenministerium. Wo so etwas auf Landes- bzw.
Gemeindeebene nicht entsprechend verfasst ist,
muss natürlich eine entsprechende Richtlinie als
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Rechtsgrundlage her. Im Grunde genommen han-
delt es sich dabei nicht mehr um eine kreative Tä-
tigkeit, da es so viele Beispiele für solche Richtli-
nien gibt. Wir empfehlen, solche Richtlinien aus
der Organisation heraus zu entwickeln. Dazu ge-
hört zunächst eine Risikoanalyse, zu der bereits
alle beitragen können, deren Bewertungen aber
letztlich von Spezialisten kontrolliert werden soll-
ten. Die Richtlinie sollte dann spezifisch die vorge-
fundenen Risiken angehen und möglichst wenig
Ballast enthalten, der angeblich oder tatsächlich in
der Kommune ohne Relevanz ist. So ergab eine
Antwort der Bundesregierung in der genannten
Bundestagsdrucksache, dass jedenfalls bis zum
Jahr 2000 aus der Korruptionspräventionsrichtlinie
kaum Handlungsbedarf entstanden war. Das sehen
wir selbstverständlich anders und hoffen, dass die
Antwort heute anders ausfallen würde.

Wir halten es für selbstverständlich, dass auch in
kleinen Kommunen ein sehr hohes Maß an Tran-
sparenz hergestellt wird, besonders in den korrup-
tionsgefährdeten Arbeitsgebieten. Das Mehr-Au-
gen-Prinzip gehört zu den Grundlagen der deut-
schen Verwaltung. Wer das nicht beachtet, begeht
ohnehin einen grundlegenden Regelverstoß. Eben-
falls sollte es als Minimum nach unserer Auffas-
sung in jeder Gemeinde bzw. für jede Gemeinde
einen unabhängigen Ansprechpartner für Korrupti-
onsvorsorge geben. Daneben wird es in jeder Ge-
meinde bzw. von Ressort zu Ressort weitere und
spezifischere Korruptionspräventionsmethoden
geben. Unserer Mitglieder tauschen sich regelmä-
ßig über den Stand dieser Kunst aus.

Wichtiger scheint für uns, dass die Risikoanalyse
bereits nicht nur im stillen Kämmerlein erfolgt.
Auch wenn Spezialisten einen Blick darauf haben
sollten, ist die Risikoanalyse bereits ein Prozess,
der in der ganzen Organisation das Problembe-
wusstsein stärken kann. Transparency International
steht dafür, Koalitionen zu bilden. Das gilt natür-
lich genauso für die gemeinsame Anstrengung aller
Mitarbeiter in einer Organisation. Auch Verhal-
tensrichtlinien sollten nicht hinter verschlossenen
Türen erstellt werden. Natürlich sollte der Exper-
tenblick sicherstellen, dass Verhaltensrichtlinien
keine wesentlichen Lücken enthalten. Im Übrigen
aber bietet die gemeinsame Erstellung der Verhal-
tensrichtlinien eine hohe Gewähr für ihre spätere
Einhaltung.

Korruptionsprävention, die der Gefahr systemati-
scher Korruption vorbeugen soll, muss einem
ganzheitlichen Ansatz folgen. Sie muss also für al-
les hoheitliche oder wirtschaftliche Handeln der

Gemeinde gelten. Eigenbetriebe und von der Ge-
meinde kontrollierte Unternehmen sollten sogleich
einbezogen werden. Andererseits kennen wir Bei-
spiele dafür, dass sich besonders gefährdete Berei-
che über den allgemeinen Standard hinaus gehen-
de, strengere Regeln gegeben haben. Ebenso haben
wir Erfolge dabei beobachten können, dass für ein-
zelne Ausschreibungen besondere Regeln für die
Korruptionsbekämpfung gefunden wurden. Damit
dies funktioniert, muss es grundsätzlich einen
Standard in der Organisation geben, der zumindest
dem Stand der Technik entspricht. Zur Bekämp-
fung systematischer Korruption haben wir aller-
dings auch schon mit Insellösungen positive Erfah-
rungen machen können, wenn dabei auch die Lie-
ferantenseite einbezogen werden kann. Solche
sanktionierten, vertraglichen Lösungen sind etwa
in Lateinamerika sehr erfolgreich und unter dem
von Transparency International geprägten Namen
Integritätspakt bekannt. Auch in Deutschland
konnten wir schon Fälle beobachten, wo Verbände
oder Unternehmen zu Einzellösungen gegriffen ha-
ben. Genauso ist dies für kleine Gemeinden oder
kleinere Unternehmen durch Zusammenschlüssen
oder in Verbänden möglich.

Korruptionspräventionsrichtlinien bleiben natürlich
wirkungslos, wenn nicht seitens der politischen
Führung ein Wille zur Veränderung erkennbar
wird. Glaubwürdigkeit ist dabei das entscheidende
Stichwort. Transparenz schafft Glaubwürdigkeit.
Vertrauen entsteht dort, wo positive Erwartungen
mehrfach hintereinander erfüllt werden. Dazu ge-
hört, dass die selbstgesetzten Regeln in nachvoll-
ziehbare Weise eingehalten werden. Dazu dient
aus unserer Sicht insbesondere der freie Aktenzu-
gang, wie er in den Informationsfreiheitsgesetzen
vorgesehen ist. Wir drängen auf die Verabschie-
dung solcher Gesetze. Nach dem heutigen Stand
der Technik sollte es selbstverständlich sein, dass
das Verwaltungshandeln von Kommunen auch im
Internet nachvollziehbar wird. Dies wird sich in
absehbarer Zukunft auch auf Vergabeverfahren
ausdehnen.

Schließlich möchte ich auf die Probleme bei dem
Schutz von Hinweisgebern aufmerksam machen.
Diese Fragen werden auch unter dem Stichwort
„Whistleblowing“ diskutiert. Dabei handelt es sich
um ein Problem des Managements bzw. der Kor-
ruptionsvorsorge. Hinweisgeber sehen ein Problem
in ihrer Organisation. Ihre Vorgesetzten müssen
sich des Problems annehmen und dem Hinweisge-
ber klar machen, dass in transparenter Weise nach
sorgsamer Prüfung kein Missstand vorhanden ist
oder der erkannte Missstand im zur Erhaltung des
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Vertrauens und Herstellung der Legalität nötigen
Umfang abgestellt wird. Reagiert die Organisation
nicht in dieser verantwortungsvollen Weise, wird
sich ein Hinweisgeber in bedeutsamen Fällen an
externe Dritte wenden. In Fällen der Gefahr für die
Allgemeinheit ist dies durchaus wünschenswert.
Auch Korruption lässt sich oft nur durch solche In-
sidertipps aufklären. Andererseits sieht sich der

Hinweisgeber dann oft massiven Vorwürfen bis
hin zum Mobbing ausgesetzt. Tatsächlich können
solche Hinweise sowohl gegen Strafgesetze als
auch gegen den Arbeitsvertrag verstoßen. Wir se-
hen hier Bedarf für Gesetzesänderungen aber auch
für eine Verbesserung von Organisationsstrukturen
und einer Kultur des Ethikmanagements.

4. Was kann ein Anti-Korruptionsbeauftragter
tun und erreichen?
Axel Markwardt

Wenn es um Korruptionsfälle geht, dann können
die öffentlichen Hände meist nur reagieren. Dies
ähnelt dem „Hase und Igel”-Lauf. Desinteresse
und Lähmungserscheinungen sind die Folge. Den-
noch ist festzustellen: Die gegebenen Möglichkei-
ten zur Korruptionsprävention und/oder –bekämp-
fung werden oft nicht gesehen oder genützt. Denn
eines geht immer: die Hürden so hoch wie möglich
legen und dadurch „heilsame Verunsicherung“
schaffen bei denjenigen, die für Korruption evtl.
„anfällig“ sind. Der „Alltag” der Korruptionsbe-
kämpfung bei einer Kommunalbehörde ist hier
Gegenstand.

Was ist Korruption?
Wenn es im folgenden um den Begriff der „Kor-
ruption“ geht, dann geschieht dies aus der besonde-
ren Sichtweise der Kommunalverwaltung. Zu un-
terscheiden sind:
❏ politische Korruption: Ämterpatronage, „Be-

lohnung“ mit gut und hoch dotierten Vorstands-
oder Ministerposten; aber auch Bestechung
usw. gewählter Volksvertreter

❏ Korruption in und zu Lasten der Verwal-
tung: Bestechlichkeit und Vorteilsannahme,
Schmiergeldzahlungen, Bildung von Kartellen,
Betrug, Untreue, Steuerhinterziehung

Philipp II von Mazedonien:
„Eine Festungsmauer kann nicht hoch genug sein,
dass ein mit Gold beladener Esel sie nicht über-
steigen könnte.”

Im antiken Rom ließen sich Feldherren ebenso be-
stechen wie Kaiser. Ab Ende des 19. Jahrhunderts
eröffnet die Industrialisierung der Wirtschaft und
die Entwicklung der öffentlichen Hände zu Dienst-
leistern die Dimension der Wirtschaftskriminali-
tät. Zur Korruption der Bediensteten der öffentli-
chen Hand ist es dann nur ein weiterer Schritt.

Definitionsparameter des Bundeskriminalamtes
(Studie “Korruption - hinnehmen oder handeln?”,
1995):
• Korruption bedeutet missbräuchliches Handeln

in einer amtlichen / öffentlichen Funktion (auch
einer vergleichbaren Position in der Wirtschaft
oder eines politischen Mandatsträgers).

• Die Handlung kann sowohl auf Veranlassung
Dritter als auch aus eigener Initiative des öf-
fentlich Bediensteten geschehen.

• Die Handlung dient der Erlangung oder dem
Anstreben persönlichen Vorteils (meist auf bei-
den Seiten).

• Die Folge der Handlung ist der Eintritt eines
Schadens (mittelbar und unmittelbar) für die
Allgemeinheit.

• Kennzeichnend für alle Korruptionshandlungen
ist das Bestreben der Geheimhaltung und der
Verschleierung dieser Machenschaften.

Daraus folgt: Schon die Überschreitung der Gren-
zen des Erlaubten im Kleinen (z.B. Vorteilsannah-
me durch unerlaubte Annahme von Geschenken)
bewirkt den Eintritt mitten in den Sumpf der Kor-
ruption.

Die Erkenntnis, dass Korruption überall vorhanden
ist, ist ein schmerzlicher Prozess. Wird Korruption
offenbar, sind Äußerungen wie „Das glaube ich
nicht...” und „Das gibt’s doch gar nicht...” an der
Tagesordnung.

Die Hauptfälle in München, Baubranche
Das Elektrokartell
war im gesamten südbayerischen Raum tätig. Der
sog. „Klärwerkskandal“ war deshalb eigentlich ein
Skandal der Elektrobranche. Großfirmen wie Sie-
mens, AEG und ABB, aber auch eine große Zahl
mittelständischer Unternehmen waren daran betei-
ligt. Ein beteiligter städtischer Mitarbeiter erhielt
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in zehn Jahren über zwei Mio. Euro Schmiergel-
der. Die Handlungen des Mitarbeiters im einzelnen
waren:
• Herausgabe von Firmenlisten und städtischen

Kostenschätzungen bei beschränkten Aus-
schreibungen,

• Urkundenfälschung im Einzelfall,
• Unterstützung von Kartellbildung und –erhal-

tung,
• Aufmassbetrug – was zum Hauptschaden in

Höhe von über 2 Mio. Euro führte.

Der Gesamtschaden betrug über 5 Mio. Euro. Das
Strafmaß belief sich auf sechs Jahre und neun Mo-
nate für den städtischen Mitarbeiter, auf bis zu 4
Jahre für die Firmenvertreter. Ob diese Rechtspre-
chungspraxis, die die bestechende Seite deutlich
schonend wegkommen lässt, als angemessen be-
trachtet werden kann, mag dahin gestellt bleiben.

Das Kanalbaukartell
An diesem Kartell waren alle großen Münchner
Baufirmen beteiligt. Seit den 50er Jahren (!!) wa-
ren praktisch alle Kanalbaumaßnahmen abgespro-
chen. Ein städtischer Bediensteter bekam für seine
Informationen 1 Promille der Auftragssumme,
max. 10.000,-- DM pro Auftrag. Die Firmen des
Kartells erzielten so satte Gewinne, der städtische
Bedienstete wurde immerhin A16 Abteilungsleiter
und Personalrat. Der Schaden belief sich auf ca.
8,5 Mio Euro. Das Strafmaß lag für den städtischen
Mitarbeiter bei zwei Jahren und 9 Monaten, für die
Firmenmitarbeiter meist unter 2 Jahren (mit Be-
währung).

Das Küchenkartell
Das Küchenkartell „kümmerte“ sich um die Kü-
chenausstattung für Schulen, Kindergärten und
Krankenhäuser. Es wurde „geleitet” von einem
städtischen Mitarbeiter mit zwei Kollegen. Für
Neuaufträge gab es 6%, für Wartungsaufträge 20%
der Auftragssumme. Das Strafmaß betrug acht Jah-
re und drei Monate sowie sechs Jahre und acht
Monate wegen Bestechlichkeit, Untreue und Steu-
erhinterziehung. Ein Mitarbeiter nahm sich in der
U-Haft das Leben. Der Schwerpunkt lag bei Klein-
und Kleinstaufträgen im Wert von weniger als
5000,-- Euro.

Sonstige (u.a.) bekannt gewordene
Fälle
• Bestechungsfälle in der Ausländerbehörde,

Gaststättenbehörde und in der Führerschein-
stelle

• Beratervertrag des Leiters der Baugenehmi-
gungsbehörde mit einem Elektro- und Immobi-
lienunternehmer (1000.-- €/p.M.) - eine unmit-
telbare Einwirkung des Betroffenen auf Ent-
scheidungen wurde aber nicht nachgewiesen.

• Abfallwirtschaft: Zusatzmüll gegen „Entgelt”,
„Verkauf“/Verschiebung gut erhaltener Second-
hand-Waren auf den Wertstoffhöfen

• MitarbeiterInnen des Sozialamtes zahlen sich
auf eigene Konten Sozialhilfe aus.

Motive für die Beteiligung
an Korruptionshandlungen
Das Motiv auf Seiten der Wirtschaft, der An-
tragsteller oder Petenten ist klar: Hier geht es um
Vorteilserlangungen, Vertragsabschlüsse, Aufträ-
ge, Nachträge, also um wirtschaftliche Vermö-
genswerte, oder um die Erlangung begünstigender
Verwaltungsakte bzw. die Verhinderung belasten-
der Verwaltungsakte (z.B. Ausländerbehörde,
Gaststättenbehörde und natürlich: Baugenehmi-
gungsbehörde!).

Auf Seiten der öffentlichen Hände geht es eben-
falls um Finanzen, um geldwerte Vorteile. Dabei
spielen Nachahmungseffekte unter dem Motto
„Was die in der Politik können, können wir schon
lange“ eine nicht zu unterschätzende Rolle. Wich-
tige Motive sind aber auch Geltungsdrang, Anse-
hen, Sozialprestige, Macht und Einfluss, die sich
die Bestochenen versprechen.

Gefährdungspotenziale
Die Gefährdungspotenziele von Korruptionshand-
lungen lassen sich schnell erahnen, wenn man die
Größenordnungen bedenkt, um die es in einer Mil-
lionenstadt wie München geht:
• ca. 50.000 Beschäftigte (einschl. Stadtwerke

GmbH)
• ca. 1 Mrd. Euro Investitionssumme (schwan-

kend)
• ca. 7.000 Baubescheide pro Jahr
• ca. 35 rechtsverbindliche Bebauungspläne pro

Jahr
• ca. 6000 Wohnungsvergaben
• ca. 40.000 Duldungsbescheide
• ca. 11.000 gaststättenrechtliche Bescheide

Korruption beginnt in der Regel mit dem sog.
„Anfüttern“, der „Pflege der kommunalen Land-
schaft”, besonders im Baubereich, auch in Bauge-
nehmigungsbehörden. Die Initiative geht dabei sel-
ten, fast nie vom Amtsträger aus. Bei längerer Be-
ziehung von Geben und Nehmen stellen aber selbst
passive MitarbeiterInnen dreiste Forderungen.
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Anti-Korruptionsbeauftragte
in Referaten
Die Anti-Korruptionsbeauftragten in den Referaten
der Stadt München haben folgende Aufgaben:
• Anlaufstelle für BürgerInnen und MitarbeiterIn-

nen (auch bei Verdachtsmomenten)
• AnsprechpartnerIn in konkreten Korruptionsfäl-

len für die Arbeitsgruppe Korruption, die Refe-
rats- und Amtsleitungen, die (Ober-) Bürger-
meisterIn

• AnsprechpartnerIn für Revisionseinheiten
• AnsprechpartnerIn für JournalistInnen
• Erstellen von Schwachstellenanalysen
• Koordination und „Anschieben” aller Maßnah-

men in den Referaten
• Betreuung der Sperrlisten in Vergabefällen (Fri-

sten etc.)
• Erarbeitung von Vorschlägen im Falle neuer Er-

kenntnisse
• Sachverhaltsermittlung bei Verdachtsfällen,

Kontaktstelle zu den Ermittlungsbehörden
• Geltendmachung von Schadensersatz

Die Anti-Korruptionsbeauftragten sind in ihrer
Stellung unabhängig und nur an die Weisungen
des Oberbürgermeisters gebunden. Sie sind eng an-
gebunden an die Arbeitsgruppe Korruption (sofern
vorhanden) sowie an die Revisionsbehörden.
Wichtig ist, dass es sich bei ihnen um (fach-) er-
fahrene MitarbeiterInnen handelt, die Ansehen im
Referat genießen und über eine soziale Vernetzung
im Referat und in der Verwaltung verfügen. Sie
müssen mit dem Bewusstsein an ihre Aufgabe her-
angehen, dass es gilt, die „schwarzen Schafe“ zu
eliminieren. Auch wenn das schwer fällt, ist ein
Satz wie „Ich lege meine Hand ins Feuer für ...”
aus ihrem Bewusstsein zu streichen. Nur dann lässt
sich wirkungsvolle Anti-Korruptionsrbeit leisten,
die einen echten MitarbeiterInnen-Schutz bedeutet.

Was kann der Anti-
Korruptionsbeauftragte machen?
Bei der Einschätzung der Anti-Korruptionsarbeit
ist die Einsicht wichtig, dass es gibt keine 100%ig
zuverlässigen Allheilmittel gegen Korruption gibt.
Es geht vielmehr „nur” darum, die „Hürden so
hoch wie möglich zu legen” und für „heilsame
Verunsicherung” zu sorgen. Dazu gehören zu-
nächst Maßnahmen zur Sensibilisierung der ge-
samten Verwaltung:
• Durchführung regelmäßiger Fortbildungssemi-

nare, Mitarbeitergespräche(„Vor-Augen-Füh-
ren”, welche Folgen Korruption bzw. die Auf-
deckung von Korruption haben können)

• Leitfaden zur Korruptionsprävention

• Offenlegung aller bekannten Fälle, auf Risiken
und Gefahrpotenziale hinweisen

• Angst vor Folgen aktivieren (was wohl größte
Abschreckungswirkung beinhaltet!)

Für Abschreckung sorgen, heißt v.a.: Korrupte
Angestellte sind sofort zu kündigen (ggf. Aufhe-
bungsvertrag). Es darf keinerlei Zweifel daran ge-
ben, dass dies geschehen wird. Besonders im er-
sten Fall muss schnell, hart und konsequent rea-
giert werden. Das komplette beamtenrechtliche In-
strumentarium - Entfernung aus dem Dienst, Kür-
zung der Bezüge, gesetzliche Fiktion der Entlas-
sung bei Verurteilung zu einem Jahr Haftstrafe! –
muss konsequent angewendet werden. Dabei ist
Folgendes wichtig: Es muss nicht nur konsequent
gehandelt werden, es muss auch viel und laut dar-
über geredet werden!

Jobrotation ist sicher kein Allheilmittel gegen
Korruption. Sie funktioniert ohnehin nur in den
Grenzen der beruflichen Qualifikation und bei
gleichgerichteter (Verwaltungs-) Tätigkeit, wie
Bau-, Sozial- und Ausländerämtern, Führerschein-
stellen etc. Dort jedoch ist sie ohne Probleme mög-
lich.

Schwerpunkt der Jobrotation sollten die Vergabe-
stellen sein, denn dort ist die „Versuchung“ am
größten. Die Know-how-Verluste, die bei einer
konsequenten Jobrotation befürchtet werden, kön-
nen kompensiert werden. Die Knowhow-Verluste,
die aus der „natürlichen“ Jobrotation bei Pensio-
nierung, länger dauernder Krankheit o.ä. resultie-
ren, können und müssen schließlich auch kompen-
siert werden. Eine kluge Organisation und die sy-
stematische Einarbeitung von NachfolgerInnen
usw. gehören regelmäßig zu dieser Kompensation.

Planmäßig sollte Jobrotation in folgenden Dienst-
stellen stattfinden:
• Kreisverwaltungsbehörde
• Baugenehmigungen, Baukontrollmeister
• Sozialämter

Dabei ist allerdings zu achten, dass kriminelle
Handlungsweisen bei der Jobrotation nicht „ver-
pflanzt“ werden. Korrupte Firmen dürfen nicht
„mitgenommen” werden. Damit Jobrotation funk-
tionieren kann, ist auch auf die Motivation der Mit-
arbeiterInnen zu achten: Jobrotation darf nicht als
„Strafe” verstanden werden. Es muss deutlich wer-
den, dass sie dem Schutz aller unbescholtenen Mit-
arbeiterInnen dient. Jobrotation kann z.B. zur Vor-
aussetzung bei bestimmtenStellenbesetzungen
(Höhergruppierung) gemacht werden.
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Statistiken und durch Datenverabeitung gestütz-
te Überwachungsmaßnahmen sind wichtige
Hilfsmittel bei der Anti-Korruptionsarbeit. Akten
enthalten keine Hinweise auf Korruptionshandlun-
gen. Schwerpunkt solcher Statistiken sollten die
„Massengeschäfte“ (z. B. Baugenehmigungen, So-
zialämter) sein. Dabei genügen häufig schon rela-
tiv einfach zu erstellende Statistiken, um Hinweise
auf mögliche Korruptionsfälle zu erhalten:
• z.B. hohe oder niedrige Genehmigungsraten in

Baugenehmigungsbehörden
• Vergabezahlen an bestimmte Firmen
• Anzahl beschränkter Ausschreibungen pro Mit-

arbeiterIn
• Anzahl der Firmen, die im Bauunterhalt pro

Objekt beauftragt werden
• Abstände der Submissionsergebnisse (Positio-

nen im Leistungsverzeichnis) analysieren

Natürlich sind auch solche Statistiken mit Vorsicht
zu behandeln: Nicht hinter jeder statistischen Auf-
fälligkeit steckt auch tatsächlich ein Korruptions-
fall. Solche Statistiken sind lediglich mögliche
Hinweise, nicht jedoch Beweise für Korruptions-
handlungen.

Die Kooperation mit den Ermittlungsbehörden
gehört zu den wichtigen Aufgaben der Anti-Kor-
ruptionsarbeit. Dabei gilt: jeden Anfangsverdacht
anzeigen. Und: Türen und Schränke jederzeit öff-
nen. In München gab es kaum Durchsuchungsbe-
fehle. Angeforderte Unterlagen wurden schnell-
stens herausgegeben. Wichtig ist es auch, einen re-
gelmäßigen Erfahrungsaustausch zu organisieren
(Was ist in anderen Verwaltungen, in anderen Be-
hörden passiert, welche neuen Tricks hat die
Staatsanwaltschaft entdeckt?). Bei der Zusammen-
arbeit mit den Ermittlungsbehörden ist auch ein
Umdenken der Verwaltungs- und Dienststellenlei-
ter erforderlich: Ein Erfolg der Ermittlungsbehör-
den ist auch als Erfolg der Dienststelle zu begrei-
fen. Ziel ist es, Glaubwürdigkeit nach innen in Be-
zug auf die überwältigende Mehrheit der korrekten
MitarbeiterInnen zu gewinnen, und Glaubwürdig-
keit nach außen im Sinne politischer und gesell-
schaftlicher Glaubwürdigkeit zu erreichen.

Die Stärkung der Revision (Rechnungsprüfung)
ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen die
Korruption. Dazu gehört v.a. die Einrichtung mo-
biler Einsatztruppen (Mitarbeiter kommen ohne
Anmeldung, Aufmaßbeobachtung, Akteneinsicht)
im Revisionsamt und in geeigneten Referaten (z.B.
Baureferat). Allein die Existenz solcher mobiler
Einsatztruppen legt die Hürden für Korruption hö-
her und sorgt für heilsame Verunsicherung. Auch

bei Firmen und Petenten spricht sich die Existenz
solcher Einsatztruppen herum – mit entsprechen-
dem Abschreckungseffekt! In München wurden
auf diese Weise allein im Baureferat seit 1993 ca.
1500 Baumaßnahmen mit ca. 330 Mio. Euro Bau-
volumen geprüft.

Das Verbot der Annahme von Belohnungen und
Geschenken ist ebenfalls ein wichtiges Element.
Strittig ist allerdings, ob das Verbot umfassend
sein sollte oder erst ab bestimmten Grenzen (10
Euro? 50 Euro?) gelten sollte. Die Wertgrenze in
München liegt bei 15 Euro, Bargeld darf aber auf
keinen Fall (auch nicht für die „Kaffeekasse“!) an-
genommen werden. Als differenziert zu betrach-
tende „Grenzfälle“ müssen Einladungen, Richtfe-
ste oder Weihnachtsfeiern angesehen werden. Ziel-
setzung jeglicher Regelung in diesem Bereich ist
es, Transparenz herzustellen und die Gleichbe-
handlung aller MitarbeiterInnen zu gewährleisten.
Für Zweifelsfälle müssen AnsprechpartnerInnen
festgelegt werden. Das Problem einer solch strik-
ten Regelung ist klar. In der Privatwirtschaft gibt
es einen generellen Konsens, das sei üblich und
normal! Wer nichts nimmt, wird schnell als „klein-
karierter Spießer“ angesehen. Außerdem ist Kon-
taktpflege an sich nichts Schlechtes.

Besonderes zum Bauwesen
Um Korruption zu verhindern , ist es notwendig
und sinnvoll, alle PlanerInnen (ArchitektInnen,
Ingenieurbüros) auf Amtsverschwiegenheit etc.
gem.. § 11 Abs. 1, Nr. 2, lit. a StGB hin zu ver-
pflichten und dementsprechend zu belehren. Die
öffentliche Ausschreibung sollte im Bauwesen der
Regelfall sein. Beschränkte Ausschreibungen und
freihändige Vergaben sollte es nur in den engen
Grenzen der Verdingungsordnungen VOB und
VOL geben. Wenn beschränkte Ausschreibungen
tatsächlich einmal angemessen sind, dann sollten
folgende Maßregeln beachtet werden:
• Liste auf dem Weg „nach oben” im verschlos-

senen Umschlag
• Bieterliste von Vorgesetzten und Vergabestelle

ändern lassen
• keine Information an Dienststelle
• Bieterliste erst nach der Submission an die

Dienststelle zurückgeben!

Wo dies aufgrund der Größe der Kommune mög-
lich ist, sollten zentrale Vergabestellen eingerichtet
werden, die mit der Planung und der Baudurchfüh-
rung nichts zu tun haben. Außerdem sind inhaltlich
genaue und nachvollziehbare Vergabevermerke zu
fertigen und Preispositionsvergleiche nach Ab-
schluss der Baumaßnahme anzustellen. Abwei-
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chungen müssen genau hinterfragt werden. Eine
besonders wirkungsvolle Maßnahme ist der konse-
quente Ausschluss vom Wettbewerb im Falle des
Nachweises einer Korruptionshandlung. Die Re-
gelsperrzeit beträgt drei Jahre. Natürlich besteht
bei solchen Ausschlüssen das Problem des Nach-
weises. Erkenntnisse aus Urteilen, aus Geständnis-
sen, aus Anklageschriften können dabei herange-
zogen werden, evtl. auch verlässliche Zeugenaus-
sagen (problematisch!). Nach herrschender Mei-
nung ist ein solcher Ausschluss kein Verwaltungs-
akt. Er unterliegt aber selbstverständlich dennoch
dem Rechtsstaatgebot. Fraglich ist demnach, ob die
betroffenen Unternehmen zum Ausschluss gehört
werden müssen.

Mittelständische Firmen sind von einem befristeten
Ausschluss vom Wettbewerb besonders hart be-
troffen. Die Bayerische Staatsregierung emfiehlt
deshalb: „Die sozialen Auswirkungen eines Aus-
schlusses vom Wettbewerb sollen berücksichtigt
werden”. Eine vorzeitige Wiederzulassung zum
Wettbewerb kommt aber nur in Frage, wenn han-
delnde Personen entlassen oder wenigstens versetzt
wurden, eventuelle Schadensersatzleistungen ein-
gegangen sind und als vertrauensbildende Maßnah-
men geeignete organisatorische und/oder personel-
le Maßnahmen ergriffen wurden (z.B. Innenrevisi-
on).

Schadensersatzverhandlungen sollten vor der
Hauptverhandlung geführt werden, zumal die
Schadenswiedergutmachung ein wichtiger Strafzu-
messungsgrund ist. Die konsequente Durchsetzung
aller Schadensersatzforderungen aus Korruptions-
handlungen ist enorm wichtig. Dazu gehören Auf-
maßbetrugsbeträge, Schmiergeldzahlungen und
Kartellrenten (problematisch).

All dies dient der Abschreckung und Prävention!

VOB und VOL sind das zuverlässigste und sicher-
ste Bollwerk gegen Korruption im Bauwesen. Jede
Privatisierung ist insoweit kontraproduktiv. Durch
eine Zusammenarbeit mit der Baubranche ergibt
sich aber die Chance, die schwarzen Schafe vom
Markt zu nehmen.

Evaluation (November 2001)
Als Ergebnis der Evaluation der Münchner Anti-
Korruptionsarbeit ergaben sich folgende Forderun-
gen:
• Jobrotation ausdehnen
• Verbot von Geschenkannahmen verschärfen

• Das Aussteiger-Modell mit Vertrauensanwalt
wird korrigiert, indem in Zukunft eine 0800-
Nummer angeboten wird, bei der (auch ano-
nym) Informationen zu möglichen Korruptions-
fällen abgegeben werden können.

• Sponsoring regeln (u.a. zentrale Genehmi-
gungspflicht)

Fazit
Es gibt viele Möglichkeiten, etwas gegen Korrup-
tion zu unternehmen. Es gibt aber keine Allheilmit-
tel. Notwendig ist es, die Hürden so hoch wie mög-
lich legen, die Anti-Korruptionsarbeit konsequent
zu betreiben und so heilsame Verunsicherung zu
schüren. In der Öffentlichkeit und im politischen
Raum muss Verständnis für Maßnahmen der Kor-
ruptionsbekämpfung aufgebaut werden. Notwendig
ist zudem die Ächtung aller „auffällig” Geworde-
nen. Auch Industrie und Handwerk müssen sich
von untreuen, korrupten MitarbeiterInnen trennen!
So ist es möglich, ein Klima der moralischen und
ökonomischen Ächtung zu erzeugen. Die Korrup-
tion in der öffentlichen Hand ist genau so schlimm
wie in der Privatwirtschaft – darüber sollte Kon-
sens bestehen?!

Notwendig ist auch eine Kampagne zum Erhalt der
Vergabe- und Verdingungsordnungen, die ein
wichtiges Instrument der Korruptionsprävention
darstellen. Die steuerrechtliche Berücksichtigung
von Schmiergeldzahlungen muss aufhören, Preis-
absprache muss Straftatbestand werden.
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Anhang 1:
10-Punkte-Katalog zur Korruptionsprävention bei Auftragsvergaben
(Beschluss des Ausschuss für Städtebau und Wohnungswesen des Deutschen Städte-
und Gemeindebunds am 10. Oktober 2002 in Schopfheim)
1. Sensibilisierung und Verhaltenskodex
Die Mitarbeiter der Verwaltung und die Vertreter der Politik müssen für die Problematik der Korruption sensibilisiert
werden. Ein transparenter und von allen "Betroffenen" gemeinsam entwickelter und persönlich unterzeichneter Verhal-
tenskodex ("Ethikregeln") wirkt korruptionspräventiv. Darüber hinaus schaffen eine umfassende und kontinuierliche
Aufklärung und Schulungen ein Bewusstsein, dass der Korruption den Boden entzieht.

2. Personalrotation
Als korruptionsanfällig erweisen sich häufig verkrustete Personalstrukturen, etwa die jahrelange ausschließliche Zu-
ständigkeit eines einzelnen Mitarbeiters für die Vergabe öffentlicher Aufträge. Erst diese Strukturen schaffen ein kor-
ruptionsförderndes Näheverhältnis. Im Rahmen des fachlich geeigneten Personalbestandes sollten daher - soweit dies
möglich ist aufgrund eines abgestimmten Personalkonzepts durch regelmäßige Rotation neue Ansprechpartner und
Zuständigkeiten geschaffen werden.

3. Strikte Einhaltung des "Mehr-Augen-Prinzips"
Die abschließende Bearbeitung eines Vorgangs durch nur einen Mitarbeiter allein begünstigt das Entstehen von Abhän-
gigkeiten. Abhilfe kann das sog. "Mehr-Augen-Prinzip" schaffen, indem etwa bei allen mit der Vergabe öffentlicher
Aufträge zusammenhängenden Verwaltungsabläufen mindestens zwei Personen zu beteiligen sind. Diese Maßnahme
kann mit dem Rotationsprinzip kombiniert werden.

4. Regelungen zum Sponsoring und zum Verbot der Geschenkannahme
Durch Dienstanweisungen sollte unmissverständlich der Umgang mit Geschenken sowie Aufmerksamkeiten und son-
stiges Sponsoring durch externe Dritte geregelt werden. Die Gefahr von Manipulationsversuchen besteht insbesondere
bei Vorteilen, die einzelnen Personen (-gruppen) gewährt werden, so z. B. bei der Kostenübernahme von Be-
triebs/Abteilungsfeiern durch Unternehmen. Im Sinne wirksamer Prävention empfiehlt sich ein generelles Verbot der
Annahme von Geld sowie von persönlichen Geschenken. Stattdessen sollte bei Geschenken grundsätzlich eine Weiter-
gabe der Zuwendungen an gemeinnützige Einrichtungen erfolgen. Generell erlaubt sein darf nur die Annahme von
geringwertigen Aufmerksamkeiten wie z. B. von Massenwerbeartikein. Ausnahmen vom Verbot bedürfen der Zustim-
mung des Dienstvorgesetzten.

5. Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle
Durch die Einrichtung einer Zentralen Vergabestelle kann das operative vom strategischen Geschäft getrennt werden.
Die Auftragsvergabe wird durch die Zentralisierung transparenter und durch die Konzentration auf wenige Mitarbeiter
weniger korruptionsanfällig. Die Fachplanung und spätere Abwicklung vergebener Aufträge verbleibt in den Fachäm-
tern, die Zentrale Vergabestelle übernimmt die formelle Abwicklung der öffentlichen und beschränkten Ausschreibun-
gen. Dabei sollte auch innerhalb der Zentralen Vergabestelle das Mehr-AugenPrinzip gewährleistet sein.

6. Eindeutige Leistungsbeschreibung / Wettbewerbsprinzip und Trennung von Planung und Aus-
führung
Die Leistungsbeschreibung muss eindeutig und erschöpfend abgefasst werden. Erforderlich sind zutreffende Menge-
nermittlungen eine ordnungsgemäße Kalkulation und eine sorgfältige Analyse des Preisspiegels. Zudem bedarf es einer
Beschränkung von Alternativ- bzw. Eventualpositionen im Leistungsverzeichnis. Zwingender Beachtung bedarf der
Grundsatz der öffentlichen Ausschreibung als Voraussetzung eines breiten und transparenten Wettbewerbs. Planung
und Ausführung von Investitionen sind auf verschiedene Stellen zu verteilen.

7. Ausgestaltung des Submissionsverfahrens
Der Submissionstermin sollte nach Möglichkeit in einer zentralen Verwaltungseinheit und nicht im planenden Fachamt
stattfinden. Bieterlisten und Angebotsunterlagen sind unbedingt geheim zu halten, um Wettbewerbsverzerrungen und
Preisabsprachen zu verhindern. Es muss durch geeignete Maßnahmen die Möglichkeit einer nachträglichen Manipulati-
on der Unterlagen vor, während und nach der Angebotsöffnung und Wertung (Submission) verhindert werden. Zu Ver-
gleichszwecken ist ein Doppel des Angebots sofort nach dessen Eingang zu fertigen.

8. Elektronische Vergabe
Ein sinnvoller Ansatz zur Korruptionsprävention kann in der Durchführung von elektronischen, standardisierten und
verschlüsselten Vergabeverfahren liegen. Sowohl die Vergabeverordnung (VgV) als auch die Verdingungsordnungen
sehen diese Möglichkeit vor. Digitale Angebote müssen dabei verschlüsselt und mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur versehen werden.
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9. Vergabevermerk / Ausübung der Dienst- und Fachaufsicht
Die Durchführung eines sauberen Vergabeverfahrens wird durch eine zeitnahe und am Vergabeablauf orientierte Ferti-
gung eines Vergabevermerks gewährleistet. Dieser Vergabevermerk muss die einzelnen Stufen des Verfahrens sowie
die Begründung der einzelnen Entscheidungen des Auftraggebers dokumentieren. Eine sorgfältige Dienst- und Fachauf-
sicht sowie Kontrollen, Schwachstellenanalysen und Prüfungen sind gemeinsam mit den Mitarbeitern zu entwickeln
und wahrzunehmen.

10. Ausschluss von korruptionsbeteiligten Firmen/ Korruptionsregister
Aufgrund vorgegebener (Verfehlungs-)Tatbestände sind Firmen, die an der Korruption nachgewiesenermaßen, d. h.
ohne dass begründete Zweifel bestehen, beteiligt sind, für einen bestimmten Zeitraum von der Bewerbung um öffentli-
che Aufträge auszuschließen. Weiter sind die an der Korruption beteiligten Firmen in einer zentralen (landes- oder bun-
desweiten) Korruptionsdatei ("Schwarze Liste") zu führen. Hiermit wird verhindert, dass korruptionsbeteiligte Firmen
sich ungehindert weiter an der Bewerbung um öffentliche Aufträge beteiligen.

Anhang 2:
Bundesministerium des Innern:
Richtlinie der Bundesregierung zur Korruptionsprävention in der 
Bundesverwaltung vom 17. Juni 1998

Nach Artikel 86 Satz 1 des Grundgesetzes wird folgende Richtlinie erlassen:

1. Anwendungsbereich
Die Maßnahmen aller Dienststellen des Bundes zur Korruptionsprävention bestimmen sich nach dieser Richtlinie; als
Dienststellen des Bundes gelten hier die obersten Bundesbehörden, die Behörden der unmittelbaren und mittelbaren
Bundesverwaltung, die Gerichte des Bundes, Sondervermögen des Bundes sowie überwiegend vom Bund institutionell
geförderte Zuwendungsempfänger. Den jeweiligen organisatorischen und fachlichen Besonderheiten ist Rechnung zu
tragen.

2. Feststellen korruptionsgefährdeter Arbeitsgebiete, Risikoanalyse, Arbeitsabläufe
In allen Dienststellen des Bundes sollen die korruptionsgefährdeten und die besonders korruptionsgefährdeten Arbeits-
gebiete festgestellt werden. Für die besonders korruptionsgefährdeten Arbeitsgebiete ist die Durchführung von Risiko-
analysen zu prüfen. Die Arbeitsabläufe sind nach den Ergebnissen der Risikoanalyse zu ändern.

3. Mehr-Augen-Prinzip und Transparenz
In korruptionsgefährdeten Arbeitsgebieten ist das Mehr-Augen- Prinzip durch Beteiligung mehrerer Beschäftigter oder
Organisationseinheiten im Wege der Mitprüfung sicherzustellen. Sofern dem Rechtsvorschriften oder unüberwindliche
praktische Schwierigkeiten entgegenstehen, kann die Mitprüfung auf Stichproben beschränkt werden, oder es sind zum
Ausgleich andere Maßnahmen der Korruptionsvorsorge (z.B. eine intensivere Dienst- und Fachaufsicht) vorzusehen.
Zudem ist für Transparenz der Entscheidungsfindung zu sorgen (z. B. durch eindeutige Zuständigkeitsregelung, Be-
richtswesen, IT-gestützte Vorgangskontrolle, genaue und vollständige Dokumentation [Protokolle, Vermerke, Berichte,
ordnungsgemäße Aktenführung]).

4. Rotation von Personal
In besonders korruptionsgefährdeten Bereichen und deren Kontrollinstanzen ist die Rotation von Personal als Mittel der
Korruptionsvorsorge anzustreben. Die Verwendungsdauer ist grundsätzlich festzulegen. Bei einer Verlängerung aus
zwingenden Gründen – unter Ausgleich durch andere Präventionsmaßnahmen – sind die Gründe aktenkundig zu ma-
chen.

5. Ansprechpartner für Korruptionsvorsorge
Abhängig von Aufgabe und Größe der Dienststelle sind Ansprechpartner für Korruptionsvorsorge zu bestellen. Ein
Ansprechpartner kann auch für mehrere Dienststellen zuständig sein. Ihm können folgende Aufgaben übertragen wer-
den:
- Gesprächspartner für Beschäftigte, Bürger und Dienststellenleitung, auch ohne Einhaltung des Dienstweges,
- Beratung der Dienststellenleitung sowie Beratung und Aufklärung der Bediensteten (z. B. durch Informationsver-

anstaltungen),
- Achten auf Korruptionsanzeichen,
- Vorschläge an die Dienststellenleitung zu internen Ermittlungen, zu Maßnahmen gegen Verschleierung und zur

Unterrichtung der Staatsanwaltschaft bei einem durch Tatsachen gerechtfertigten Korruptionsverdacht,
- Beratung bei der Öffentlichkeitsarbeit durch Veröffentlichung dienst- und strafrechtlicher Sanktionen unter Be-

achtung der Persönlichkeitsrechte der Betroffenen (Präventionsaspekt).
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Werden dem Ansprechpartner Tatsachen bekannt, die bei Beamten den Verdacht eines Dienstvergehens rechtfertigen (§
26 Abs. 1 Satz 1 BDO), unterrichtet er die Dienststellenleitung, die die zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen
Ermittlungen veranlasst. Ihm dürfen keine Disziplinarbefugnisse nach § 15 Abs. 1 BDO übertragen werden; in Diszipli-
narverfahren wegen Korruption wird er nicht als Vorermittlungs- oder Untersuchungsführer tätig.
Die Dienststelle hat den Ansprechpartner zur Durchführung seiner Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu informieren,
insbesondere bei korruptionsverdächtigen Vorfällen. Der Ansprechpartner hat über die ihm bekannt gewordenen per-
sönlichen Verhältnisse von Beschäftigten, auch nach Beendigung seiner Amtszeit, Stillschweigen zu bewahren; dies gilt
nicht gegenüber der Dienststellenleitung und der Personalverwaltung bei einem durch Tatsachen gerechtfertigten Kor-
ruptionsverdacht.

6. Innere Revision
Wenn die Ergebnisse von Risikoanalysen oder besondere Anlässe es erfordern, soll die Dienststellenleitung befristet
oder auf Dauer eine Organisationseinheit mit einer inneren Revision beauftragen; die dort Beschäftigten sind für ihre
Aufgaben aus- und fortzubilden. Die innere Revision prüft und kontrolliert stichprobenartig laufende und abgeschlosse-
ne Vorgänge und die getroffenen Entscheidungen. Bei Mängeln in der Korruptionsvorsorge empfiehlt sie dem Organi-
sationsreferat und der betroffenen Organisationseinheit geeignete Änderungen. Sie unterrichtet die Dienststellenleitung
und den Ansprechpartner für Korruptionsvorsorge bei Korruptionsverdacht.

7. Personalauswahl
Bei der Personalauswahl für korruptionsgefährdete Organisationseinheiten ist besondere Sorgfalt anzuwenden.

8. Sensibilisierung und Belehrung der Beschäftigten
Die Beschäftigten sind anlässlich des Diensteides oder der Verpflichtung auf Korruptionsgefahren aufmerksam zu ma-
chen und über die Folgen korrupten Verhaltens zu unterrichten. Darüber hinaus soll den Beschäftigten ein allgemein
gültiger Verhaltenskodex gegeben werden, der ihnen die Sicherheit verschafft, in angemessener Weise auf korruptions-
verdächtige Vorkommnisse zu reagieren.

9. Aus- und Fortbildung
Bei den Veranstaltungen der Aus- und Fortbildungseinrichtungen ist zu prüfen, ob die Information der Teilnehmer über
Erscheinungsformen von Korruption, Gefahrensituationen, Maßnahmen zur Korruptionsprävention sowie straf-, dienst-
und arbeitsrechtliche Konsequenzen in Korruptionsfällen angemessen berücksichtigt worden ist.

10. Konsequente Dienst- und Fachaufsicht
Die Vorgesetzten haben ihre Dienst- und Fachaufsicht konsequent auszuüben und dabei auf Korruptionssignale zu ach-
ten. Sie haben ihre Mitarbeiter für Korruptionsgefahren regelmäßig zu sensibilisieren.

11. Hauptamtliche Untersuchungsführer
Zur Beschleunigung von Disziplinarverfahren können die obersten Dienstbehörden jeweils für eine oder mehrere
Dienststellen hauptamtliche Untersuchungsführer bestellen.

12. Unterrichtungen und Maßnahmen bei Korruptionsverdacht
Bei einem durch Tatsachen begründeten Verdacht einer Korruptionsstraftat (insbesondere §§ 331 bis 338 StGB) hat die
Dienststellenleitung unverzüglich die Staatsanwaltschaft und die oberste Dienstbehörde zu unterrichten; außerdem sind
behördeninterne Ermittlungen und vorbeugende Maßnahmen gegen eine Verschleierung einzuleiten.

13. Grundsätzliche Trennung von Planung, Vergabe und Abrechnung
Beim Beschaffen von Bauleistungen, Lieferungen oder Dienstleistungen im Sinne von VOB, VOL und VOF sollen
Vorbereitung, Planung und Bedarfsbeschreibung einerseits und die Durchführung des Vergabeverfahrens andererseits
grundsätzlich getrennten Organisationseinheiten übertragen werden. Bei Baumaßnahmen sollte die Abrechnung einer
dritten Organisationseinheit obliegen.

14. Grundsatz der Öffentlichen Ausschreibung
Auch zur Korruptionsprävention sind die vergaberechtlichen Vorschriften der VOL, VOB und VOF strikt einzuhalten.
Die Dienststelle sorgt dafür, dass die Gründe, die ein Abweichen vom Vorrang der Öffentlichen Ausschreibung bzw.
des Offenen Verfahrens rechtfertigen, in jedem Einzelfall aktenkundig gemacht werden (§§ 3, 3a, 30 VOB/A bzw.
VOL/A sowie § 18 VOF); bei öffentlichen Aufträgen mit einem Wert über dem nach § 3 Nr. 4 Buchstabe p VOL/A
festgesetzten Betrag werden die Gründe von einem Vorgesetzten oder von einer bei der konkreten Beschaffung nicht
beteiligten Organisationseinheit geprüft. Die Vergabe öffentlicher Aufträge ist regelmäßig im Rahmen der Dienst- und
Fachaufsicht auf unzulässige Einflussfaktoren zu kontrollieren.

15. Wettbewerbsausschluss von Unternehmen
Die Dienststellen prüfen, ob eine schwere Verfehlung eines Bieters oder Bewerbers vorliegt, die seine Zuverlässigkeit
in Frage stellt und die zum Ausschluss vom Wettbewerb führen kann (§ 8 VOB/A, § 7 VOL/A, § 11 VOF). Eine solche
schwere Verfehlung liegt insbesondere vor, wenn Bieter oder Bewerber nachweislich dem Beschäftigten einer Dienst-
stelle, der mit der Vorbereitung oder Durchführung eines Vergabeverfahrens befasst ist, einen Vorteil für diesen oder
einen Dritten anbieten, versprechen oder gewähren. Die Dienststellen wenden bei ihrer Prüfung den „Beschluss der
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Bundesregierung über die einheitliche Anwendung der Regeln zum Ausschluss von unzuverlässigen Unternehmen bei
Aufträgen des Bundes sowie über die Einrichtung eines Registers für Unternehmen, die sich als unzuverlässig erwiesen
haben“ an.

16. Antikorruptionsklausel
In geeigneten Fällen sind Antikorruptionsklauseln in Verträge über entgeltliche Bau-, Dienst- oder sonstige Leistungen
aufzunehmen, die bei einem Verhalten, das den Ausschluss des Auftragnehmers vom Wettbewerb nach § 7 Nr. 5 Buch-
stabe c VOL/A, § 8 Nr. 5 Abs. 1 Buchstabe c VOB/A oder § 11 Buchstabe c VOF rechtfertigen und zu einem erhebli-
chen Nachteil beim Auftraggeber führen würde, die Zahlung einer in der Höhe angemessenen Vertragsstrafe entspre-
chend § 11 VOB/B bzw. VOL/B durch den Auftragnehmer vorsehen.

17. Verpflichtung von Auftragnehmern nach dem Verpflichtungsgesetz
Wirken private Unternehmen (z. B. Generalunternehmer, Architektur- oder Ingenieurbüros) bei der Ausführung von
Aufgaben der öffentlichen Hand mit, sind die einzelnen Beschäftigten dieser Unternehmen - soweit erforderlich – nach
§ 1 Abs. 1 des Verpflichtungsgesetzes auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Obliegenheiten aus dem Auftrag zu ver-
pflichten. Ihnen ist ein Abdruck der Richtlinien zum Verbot der Annahme von Belohnungen oder Geschenken gegen
Empfangsbekenntnis auszuhändigen.

18. Zuwendungen zu Gemeinschaftsveranstaltungen und Gemeinschaftseinrichtungen; Sponso-
ring
Für die Annahme von Zuwendungen von außerhalb der Dienststelle stehenden Dritten zu Gemeinschaftsveranstaltun-
gen und Gemeinschaftseinrichtungen der Beschäftigten ist die vorherige Zustimmung der obersten Dienstbehörde ein-
zuholen. Das gleiche gilt für jede Art von freiwilliger materieller Förderung (Sponsoring) zugunsten von Tätigkeiten,
Veranstaltungen und Einrichtungen der Dienststelle.

19. Besondere Maßnahmen
Soweit die besonderen Verhältnisse einer Dienststelle zusätzliche Regelungen zur Korruptionsprävention erfordern, teilt
sie der zuständigen obersten Dienstbehörde die getroffenen Maßnahmen auf dem Dienstweg mit.

20. Zuwendungsempfänger
Geben Dienststellen des Bundes Zuwendungen für institutionelle Förderung an Stellen außerhalb der Bundesver-
waltung, verpflichten sie den Zuwendungsempfänger zur Anwendung dieser Richtlinie, wenn sie dem Zuwendungs-
empfänger nach den VorlVV zu § 44 BHO die Anwendung von VOL/A und VOB/A aufgeben.

21. Inkrafttreten
Diese Richtlinie tritt am Tage ihrer Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft.*)

__________________________

*) Die Richtlinie ist am 14. Juli 1998 im Bundesanzeiger veröffentlicht worden.
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